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Meine Aufgabe als OSB sehe ich aber auch 
 darin, darauf zu achten, dass alle Möglichkeiten, 
die durch gesetzliche Regelungen und/oder tat-
sächliche Angebote zum Schutz und zur Unter-
stützung von Opfern vorhanden sind, umfassend 
genutzt werden. Schleswig-Holstein hat eine lan-
ge Opferschutztradition. Schon Mitte der neun-
ziger Jahre wurde hierzulande z. B. das „Zeugen-
begleitprogramm“ entwickelt, das im Jahr 2017 
als psychosoziale Prozessbegleitung Einzug in die 
Strafprozessordnung hielt. Ebenfalls in diesem 
Zeitraum entstanden die ersten Runden  Tische 
gegen häusliche Gewalt. An diese Tradition wol-
len wir anknüpfen und notwendige Ergänzungen, 
aber auch Verbesserungen und neue Ansätze auf 
den Weg bringen. 

Sehr schnell wurden wir von den Opferschutzins-
titutionen in das Netzwerk des Landes aufgenom-
men, in Projekte und Konzepte eingebunden – da-
für bedanken wir uns sehr. Die interessierte und 
freundliche Aufnahme motiviert und fordert uns. 

Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll und stellen 
uns z. T. vor neue Fragestellungen. Deshalb ist Un-
terstützung wichtig. Persönlich möchte ich mich 
für die professionelle Begleitung durch das MJEV 
während des ersten Jahres des Aufbaus der Auf-
gabe bedanken. Für die Zukunft der Zentralen 
Anlaufstelle ist zu wünschen, dass nach der Ein-
arbeitungsphase die Kontinuität in der Fachlich-
keit sichergestellt ist und der konstruktive Dialog 
zwischen OSB, Zentraler Anlaufstelle und Minis-
terium auch insoweit fortgesetzt wird. 

Ein großer Dank geht an meine Kolleginnen: Mit-
ten in der Pandemie ist es unter sehr erschwerten 
Bedingungen gelungen, der neuen Stelle ein Profil 
zu geben, Kontakte zu knüpfen, Schulungen wahr-
zunehmen, Anfragen zu beantworten und Konzep-
te zu entwickeln. Auch auf Bundesebene sind wir 
dadurch zu einem Teil der Unterstützungsdienste 
für Betroffene von Straftaten  ge worden.

Vorwort der Opfer-
schutzbeauftragten

Am 1. Juli 2020 nahm die Zentrale An-
laufstelle für Opfer von Straftaten und 
deren Angehörige im Ministerium für 
Justiz, Europa und Verbraucherschutz 
(MJEV) ihre Arbeit auf. Zu deren per-
soneller Ausstattung gibt der folgende 
Tätigkeitsbericht der Zentralen Anlauf-
stelle Auskunft. Die  interdisziplinäre 
Besetzung hat sich voll umfänglich be-
währt.

Ebenfalls am 1. Juli 2020 wurde ich 
durch den Minister für Justiz,  Europa 

und Verbraucherschutz zur ersten Opferschutzbe-
auftragten (OSB) des Landes Schleswig- Holstein 
ernannt. Zuvor war ich Jahrzehnte in der schles-
wig-holsteinischen Staatsanwaltschaft tätig, zu-
letzt als Leiterin der Staatsanwaltschaft Flens-
burg. Mein Tätigkeitsschwerpunkt lag seit Ende 
der achtziger Jahre im Bereich des Opferschut-
zes und so stellt die neue Aufgabe die Fortset-
zung und gleichzeitig Vertiefung meines Einsat-
zes für Opfer von Straftaten dar. Aus meiner lang-
jährigen Erfahrung mit Verletzten von mehr oder 
weniger schweren Straftaten weiß ich, dass nie-
mand darauf vorbereitet ist, Opfer einer kriminel-
len Handlung zu werden. Und kaum jemand ist 
in der Lage abzuschätzen, welche Unsicherheit, 
Belastung und Hilflosigkeit damit verbunden sein 
können. Das betrifft zum einen die Bewältigung 
von körperlichen und/oder materiellen Schäden, 
aber auch den Umgang mit der Situation im ge-
richtlichen Verfahren und beispielsweise Entschä-
digungsfragen. 

Die Zentrale Anlaufstelle und die OSB erfüllen 
eine Lotsenfunktion für Betroffene in der Zeit 
nach einem schädigenden Ereignis, wobei es auf 
das Ausmaß der Straftat nicht ankommt. Die Re-
aktionen der Betroffenen und ihre Strategien im 
Umgang mit den Folgen sind vielfältig und alle 
sind ernst zu nehmen. Die individuellen  Bedarfe 
wollen wir herausfinden und gemeinsam mit den 
Betroffenen Wege aus der Krise suchen. Wir ha-
ben einen Überblick über alle Hilfs- und Unter-
stützungsangebote im Land und können dadurch 
Wege aus schwierigen Situationen aufzeigen.

Flensburg, im September 2021,  
U. Stahlmann-Liebelt,  
Opferschutzbeauftragte  
des Landes Schleswig-Holstein 
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Tätigkeitsbericht der Zentralen Anlaufstelle für 
Opfer von Straftaten und deren Angehörige
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Seit dem 1. Juli 2020 ist im Ministerium für Jus-
tiz, Europa und Verbraucherschutz eine Zentrale 
Anlaufstelle für Opfer von Straftaten und deren 
 Angehörige (Zentrale Anlaufstelle) eingerichtet. 

Zugleich ist das Amt einer oder eines ehrenamt-
lichen Opferschutzbeauftragten geschaffen und 
Ulrike Stahlmann-Liebelt (LOStA’in i. R.) zur ersten 
Opferschutzbeauftragten des Landes Schleswig-
Holstein ernannt worden. 
Als solche ist sie nicht Teil der Landesverwaltung, 
sondern in der Ausübung ihres Amtes unabhän-
gig und weisungsfrei. Zwischen ihr und dem Mi-
nisterium für Justiz, Europa und Verbraucher-
schutz besteht ein Dienstvertrag.

1. Hintergrund und politischer Auftrag 

Im Ergebnis geht sowohl die Einrichtung der Zen-
tralen Anlaufstelle als auch die Ernennung einer 
Opferschutzbeauftragten auf den Terroranschlag 
auf dem Breitscheidplatz in Berlin im Dezember 
2016 zurück. 
Als Reaktion auf dieses Ereignis haben sowohl 
die Justizministerinnen und Justizminister als 
auch die Regierungschefinnen und Regierungs-
chefs des Bundes und der Länder bereits im Juni 
2018 bekräftigt, dass der Staat in der Pflicht ist, 
dafür Sorge zu tragen, dass Opfern von Strafta-
ten schnell und gezielt Hilfe und Unterstützung 
zukommen und dass hierfür im Bereich des Op-
ferschutzes, insbesondere bei Terroranschlägen, 
zentrale Strukturen erforderlich sind.1

Schon zuvor hieß es im Landeskoalitionsvertrag 
für die derzeitige Wahlperiode 2017 bis 2022: 

„Die Opfer von Straftaten und ihre Angehörigen 
dürfen mit den Folgen der Taten nicht allein ge-
lassen, sondern müssen durch konkrete Hilfsan-
gebote unterstützt werden. Deshalb wollen wir 
in der Opferbetreuung die Zusammenarbeit mit 
freien Trägern wie dem Weißen Ring, mit Verei-
nen und mit Interventionsstellen gegen Gewalt in 
sozialen Beziehungen intensivieren. Wir werden 
die Hürden für die Inanspruchnahme von Hilfs-
leistungen senken […].“ 2

Vor allem aber hat sich auch in den vergangenen 
Jahren anhand weiterer gravierender Ereignisse 
gezeigt, wie wichtig die Schaffung zentraler Op-
ferhilfestrukturen auf Bundes- und Landesebene 
ist, so insbesondere nach den Attentaten in Hal-
le (Saale), Hanau und Dresden sowie den Amok-
fahrten in Münster, Volkmarsen, Berlin und Trier. 

Vor diesem Hintergrund lag vor der Zentralen 
Anlaufstelle bei ihrem Start in erster Linie die 
Aufgabe, Strategien zur Bewältigung von Groß-
schadenslagen mit dem Schwerpunkt Opfer-
betreuung zu entwickeln. Daneben galt es, einen 
Platz in der schon vorhandenen Opferhilfeland-
schaft zu finden, da Schleswig-Holstein bereits 
über ein umfangreiches und vielfältiges Spekt-
rum an Hilfs-, Beratungs-, Unterstützungs- und 
Schutzangeboten verfügt, zu denen die  Zentrale 
Anlaufstelle nicht in Konkurrenz treten möchte.

2. Team

Bereits bei der Konzeptionierung der Zentralen 
Anlaufstelle, bei der auch die bisherigen Erfah-
rungen anderer Länder Berücksichtigung gefun-
den haben, zeichnete sich ab, dass für den best-
möglichen Umgang mit den vielfältigen wie in-
dividuellen Fragen, Anliegen und Bedürfnissen 
Betroffener ein interdisziplinäres Team mit recht-
lichen und (sozial-)pädagogischen bzw. psycho-
logischen Kenntnissen unerlässlich ist.
Neben zwei Staatsanwältinnen in Abordnung (zu-
sammen mit einem Arbeitskraftanteil von insge-
samt 0,6), die seit November 2019 für den Auf-
bau und die Implementierung der Zentralen An-
laufstelle zuständig sind, verstärken daher seit 
dem 1. August 2020 eine Diplom-Pädagogin mit 
einem Arbeitskraftanteil von 0,6 und eine Justiz-
angestellte mit einem Arbeitskraftanteil von 1,0 
das Team der Zentralen Anlaufstelle. 

Die Mitarbeiterinnen der Zentralen Anlaufstelle 
arbeiten eng mit der Opferschutzbeauftragten 
zusammen. 

Ⅰ Grundsätzliches zur Zentralen Anlaufstelle und 
zum Amt der Opferschutzbeauftragten

1 TOP 5 „Verbesse-
rungen im Opfer-
schutz“ der 
Besprechung der 
Bundeskanzlerin 
mit den Regierungs-
chefinnen und 
Regierungschefs der 
Länder am 14. Juni 
2018 und Beschluss 
zu TOP Ⅱ. 22 „Opfer-
schutzstrukturen auf 
Landesebene“ der 
89. Konferenz der 
Justizministerinnen 
und Justizminister 
am 6. u. 7. Juni 2018.

2 S. 83 f. des 
Koalitionsvertrages 
2017 – 2022 von CDU, 
Bündnis 90/Die 
Grünen und FDP.
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3. Erreichbarkeit

Die Mitarbeiterinnen der Zentralen Anlaufstelle 
haben ihre Büros im Hauptgebäude des Minis-
teriums für Justiz, Europa und Verbraucherschutz 
im Lorentzendamm 35 in Kiel. Sie sind telefonisch 
montags bis donnerstags von 8:00 bis 15:30 Uhr 
sowie freitags von 8:00 bis 13:00 Uhr über die 
als Sammelanschluss ausgestaltete Telefonnum-
mer der Zentralen Anlaufstelle (0431 / 988 3763) 
zu erreichen. Darin eingebunden sind zugleich 
vier Diensthandys, so dass auch in den corona-
bedingten Home-Office-Zeiten stets eine telefo-
nische Erreichbarkeit der Zentralen Anlaufstelle 
gewährleistet war. Außerhalb der Geschäftszeiten 
läuft ein Anrufbeantworter, der die Möglichkeit 
bietet, eine Nachricht zu hinterlassen, auf die spä-
testens am nächsten Werktag ein Rückruf erfolgt. 
Darüber hinaus ist die Zentrale  Anlaufstelle per 
Post sowie per E-Mail über ein Funktionspostfach 
(zentraleanlaufstelle@jumi.landsh.de) zu errei-
chen, auf das alle Mitarbeiterinnen Zugriff  haben. 
In besonderen Einzelfällen kann auch ein persön-
licher Beratungstermin vereinbart werden. 

Die Opferschutzbeauftragte hat ihr Büro in Flens-
burg und ist über die Kontaktdaten der Zentralen 
Anlaufstelle erreichbar. Sie trifft regelmäßig mit 
den Mitarbeiterinnen der Zentralen Anlaufstelle 
zu Besprechungen zusammen, wobei unter den 
pandemischen Bedingungen diese Besprechun-
gen zeitweilig als Videokonferenz ausgestaltet 
worden sind. 

4. Aufgaben 

Die Zentrale Anlaufstelle hat eine Informations- 
und Lotsenfunktion. Sie bietet selbst keine Opfer-
beratung an, sondern informiert Betroffene von 
Straftaten über ihre Rechte, Möglichkeiten des Zu-
gangs hierzu und etwaige finanzielle Hilfen. Sie 
vermittelt an Opferhilfeeinrichtungen und Leis-
tungsträger sowie in andere Hilfsangebote hier-
zulande. 

Die Unterstützung der Zentralen  Anlaufstelle rich-
tet sich an alle Personen mit Wohnsitz oder ge-
wöhnlichem Aufenthalt in Schleswig-Holstein, 
gleich von welcher Straftat sie betroffen sind. Da-
neben steht das Angebot auch all denjenigen zur 
Verfügung, die von einer Straftat betroffen sind, 
die sich in Schleswig-Holstein ereignet hat.

Über ihre Bezeichnung hinaus unterstützt die 
Zentrale Anlaufstelle nicht nur Opfer und deren 
Angehörige, sondern sämtliche Betroffenen von 
Straftaten, so auch Hinterbliebene, Vermissende, 
Augenzeuginnen und Augenzeugen sowie Erst-
helferinnen und Ersthelfer.

Nach Terroranschlägen oder sonstigen mutmaß-
lich auf eine Straftat zurückgehenden Großscha-
densereignissen, die sich in Schleswig-Holstein 
zugetragen haben, setzt sich die  Zentrale Anlauf-
stelle zusammen mit der Opferschutzbeauftrag-
ten für eine möglichst frühzeitige und langfristige 
Betreuung aller Betroffenen ein, wozu auch ein 
proaktives Unterstützungsangebot gehört. Im Fal-
le eines Terroranschlages arbeiten sie dabei eng 
mit dem Beauftragten der Bundesregierung für 
die Anliegen von Opfern und Hinterbliebenen 
von terroristischen Straftaten im Inland (Bundes-
opferbeauftragter) und dessen Geschäftsstelle 
zusammen. 
Die gleiche Unterstützung erfahren auch Perso-
nen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt 
in Schleswig-Holstein, die in einem anderen Bun-
desland oder im Ausland von einem derartigen 
Ereignis betroffen sind. 

Die Opferschutzbeauftragte ist zentrale Ansprech-
person in Schleswig-Holstein für die Anliegen Be-
troffener von Straftaten. Sie setzt sich dafür ein, 
dass diese schnell und unbürokratisch Hilfe und 
Unterstützung erhalten. Daneben ist die Opfer-
schutzbeauftragte Kontaktvermittlerin zwischen 
den im Bereich des Opferschutzes und der Op-
ferhilfe tätigen Institutionen in Schleswig- Holstein. 
Um Erfahrungen auszutauschen, vernetzt sie sich 
darüber hinaus mit dem Bundesopferbeauf-
tragten, den Opfer(schutz)beauftragten anderer 
Länder sowie den anderen Landesbeauftragten 
Schleswig-Holsteins.
Zu grundsätzlichen Fragen des Opferschutzes 
und dessen Weiterentwicklung wird die Opfer-
schutzbeauftragte vom Justizministerium ange-
hört und nimmt zu entsprechenden Gesetzent-
würfen regelmäßig Stellung. 

mailto:zentraleanlaufstelle%40jumi.landsh.de?subject=
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Foto: Opferschutz beauftragte und Team 
der Zentralen Anlaufstelle (© MJEV)
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Im ersten Monat nach dem Start der Zentralen An-
laufstelle war im Wesentlichen noch Organisatori-
sches zu regeln. So wurden Briefbögen, auch für 
die Opferschutzbeauftragte, erstellt, eine Fachab-
lage in der elektronischen Akte eingerichtet, auf 
die nur die Mitarbeiterinnen der Zentralen Anlauf-
stelle Zugriff haben, sowie Flyer entworfen.  
Um über die anstehenden Aufgaben zu sprechen, 
fanden zudem zahlreiche Treffen mit der Opfer-
schutzbeauftragten statt, die sich zwischenzeitlich 
zu regelmäßigen, meist monatlichen Besprechun-
gen verstetigt haben.

In ihrem ersten Jahr haben die Zentrale Anlaufstel-
le und die Opferschutzbeauftragte die Schwer-
punkte ihrer Tätigkeit auf den Aufbau eines Netz-
werks, die Entwicklung von Strategien im Umgang 
mit Großschadensereignissen und nicht zuletzt 
auch darauf gelegt, an geeigneten Stellen über 
ihr Unterstützungsangebot zu informieren, um so 
viele Betroffene wie möglich zu erreichen. 

1. Öffentlichkeitsarbeit

a. Pressekonferenz
Anlässlich der Einrichtung der Zentralen Anlauf-
stelle und der Ernennung der Opferschutzbeauf-
tragten zum 1. Juli 2020 fand am 30. Juni 2020 
eine Pressekonferenz im Landgericht Flensburg 
statt. An dieser haben neben der Opferschutz-
beauftragten und dem Minister für Justiz, Europa 
und Verbraucherschutz die zu diesem Zeitpunkt 
noch einzigen beiden Mitarbeiterinnen der Zen-
tralen Anlaufstelle – die Staatsanwältinnen in Ab-
ordnung – teilgenommen. Nachdem der Minis-
ter die Einrichtung der Zentralen Anlaufstelle und 
die Schaffung des Amtes der Opferschutzbeauf-
tragten bekannt gegeben hatte, hat die Opfer-
schutzbeauftragte sich als Person und ihr neues 
Ehrenamt vorgestellt, während die Mitarbeiterin-
nen der Zentralen Anlaufstelle deren Aufgaben 
und Erreichbarkeiten erläutert haben.

b. Flyer
Um die Zentrale Anlaufstelle und die Opfer-
schutzbeauftragte möglichst schnell landesweit 
bekannt zu machen, wurde ein Flyer erstellt, der 
eine kurze Vorstellung der Opferschutzbeauftrag-

ten sowie Informationen zu den Aufgaben und 
Zielen der Zentralen Anlaufstelle nebst Kontakt-
daten enthält. Damit das Angebot der Zentralen 
Anlaufstelle möglichst allen Betroffenen zugäng-
lich ist, wurden insgesamt 18.500 Flyer in deut-
scher, arabischer, englischer, französischer, pol-
nischer, rumänischer, russischer und türkischer 
Sprache gedruckt. Die Flyer wurden an sämtliche 
Amts- und Landgerichte sowie Polizeidienststel-
len im Land verteilt, in denen diese zur Mitnahme 
ausliegen oder unmittelbar an Betroffene ausge-
händigt werden. Weitere Flyer liegen im Landtag 
sowie im Justizministerium aus. Eine barrierefrei 
gestaltete Version des Flyers ist in allen acht Spra-
chen auf der Internetseite der Zentralen Anlauf-
stelle (www.schleswig-holstein.de/opferschutz) 
abrufbar. Eine weitere Übersetzung des Flyers 
ins Spanische soll zeitnah erfolgen.
Ergänzend dazu ist für die Zukunft der Druck von 
Plakaten beabsichtigt, die in ausgewählten öffent-
lichen Gebäuden ausgehängt werden sollen, um 
das Angebot der Zentralen Anlaufstelle künftig 
noch bekannter zu machen.

2. Anfragen

Da die Zentrale Anlaufstelle und die Opfer-
schutzbeauftragte allen Betroffenen gleich wel-
cher Straftat als Ansprechstellen zur Verfügung 
stehen, besteht ein zunehmender Teil der Arbeit 
der Zentralen Anlaufstelle in der Beantwortung 
eingehender Anfragen Betroffener.

Im ersten Jahr gingen insgesamt 136 – überwie-
gend telefonische – Anfragen ein. Einige davon er-
reichten die Zentrale Anlaufstelle auch per  E-Mail, 
wenige auf postalischem Wege. Hauptsächlich 
handelte es sich dabei um Vermittlungsanliegen 
und Fragen nach finanziellen Hilfen sowie um all-
gemeine Fragen sowohl zur Anzeigenerstattung 
als auch zum generellen Ablauf von Ermittlungs- 
und Strafverfahren. 

Zu 13 Betroffenen, bei denen sich nach dem ers-
ten Kontakt zur Zentralen Anlaufstelle jeweils wei-
tergehende Fragen ergeben hatten, bestand ein 
mehrmaliger Kontakt (insgesamt 31 mal). Hier 
konnte die Zentrale Anlaufstelle die Betroffe-

Ⅱ  Überblick über die bisherigen Tätigkeiten
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nen bei ihrer Suche nach Informationen sowie 
 geeigneten Unterstützungs- und Hilfsmöglich-
keiten Schritt für Schritt begleiten. 

Etwa ein Fünftel der Anfragenden  äußerte den 
Wunsch nach gezielter Rechtsberatung, beispiels-
weise zu laufenden oder bereits abgeschlosse-
nen Ermittlungs- und Strafverfahren. Insoweit 
wurde auf rechtsanwaltliche Beratung verwie-
sen, wobei auch etwaige Möglichkeiten für die 
Kostenübernahme hierfür (z. B.  Beratungshilfe, 
Beratungsschecks einzelner Opferhilfeorganisa-
tionen) aufgezeigt wurden. 

Einige Male wurde Kontakt zur Zentralen Anlauf-
stelle aufgenommen, ohne dass ein konkretes 
Anliegen benannt wurde. In diesen Fällen such-
ten die Betroffenen jemanden, der ihnen zuhört, 
weil sie von schweren Schicksalsschlägen getrof-
fen wurden oder ihrem Unmut über bürokratische 
Strukturen Ausdruck verleihen wollten.

Darüber hinaus kontaktierten in 25 Fällen Opfer-
hilfeeinrichtungen, Rechtsanwältinnen bzw. -an-
wälte und Polizeibeamtinnen bzw. -beamte die 
Zentrale Anlaufstelle, um sich beispielsweise über 
Neuerungen im Sozialen Entschädigungsrecht 
(betreffend das SGB ⅩⅣ), Möglichkeiten der psy-
chosozialen Prozessbegleitung oder ganz allge-
mein über die Zentrale Anlaufstelle zu informie-
ren oder nach Flyern zur weiteren Verteilung zu 
erkundigen. Bei diesen Kontaktaufnahmen ging 
es um allgemeine Fragen und nicht um die kon-
krete Unterstützung einzelner Betroffener.

Zehnmal wiederum haben sich Opferhilfeeinrich-
tungen für einzelne Betroffene an die Zentrale An-
laufstelle gewandt, um zu erfragen, ob diese die 
passende Ansprechstelle für das jeweilige Anlie-
gen sei und ggf. von hier aus Kontakt zu der oder 
dem Betroffenen aufgenommen werden könne, 
damit sie oder er ihr oder sein Anliegen mög-
lichst nur einmal schildern müsse. In diesen Fäl-
len ist die Zentrale Anlaufstelle direkt mit den Be-
troffenen in Kontakt getreten. 

In einigen ihr aus der Presse bekannt geworde-
nen Fällen entschieden sich die Zentrale Anlauf-
stelle und die Opferschutzbeauftragte für ein pro-
aktives Tätigwerden und traten an die Polizei he-
ran, um dort an die Lotsenfunktion der Zentralen 
Anlaufstelle zu erinnern und um die Aushändi-
gung ihrer Flyer an die Betroffenen zu bitten. In 
einem Fall wurde auch unmittelbar Kontakt zu ei-
nem Betroffenen aufgenommen.

Dank einer guten Vernetzung und Kommunika-
tion mit den zentralen Opferhilfestrukturen der 
anderen Bundesländer konnte die Zentrale An-
laufstelle in einem Fall auch einer Betroffenen aus 
Nordrhein-Westfalen unterstützend zur Seite ste-
hen, die aufgrund eines hier anhängigen Ermitt-
lungsverfahrens von einer Mitarbeiterin der dor-
tigen Opferschutzbeauftragten nach hier vermit-
telt worden war.

Darüber hinaus gingen neun Anfragen ein, um 
die Opferschutzbeauftragte als Referentin oder 
Interviewpartnerin zu gewinnen. Daneben gab 
es drei Initiativbewerbungen bzw. Praktikumsan-
fragen. 

Die Frequentierung der Zentralen Anlaufstelle 
fand rückblickend in Wellenbewegungen statt. 
Zum Beginn der Aufnahme ihrer Tätigkeit gab es 
ein reges Aufkommen an Anfragen, insbesonde-
re im ersten Monat. Danach gingen die Anfragen 
deutlich zurück. Dass dies auch auf die Einschrän-
kungen des alltäglichen Lebens bedingt durch 
die pandemische Lage zurückzuführen ist, steht 
zwar zu vermuten, lässt sich im Ergebnis aber 
nicht sicher beurteilen. 
Nachdem die Flyer der Zentralen Anlaufstelle an 
die Polizeidienststellen und die Gerichte versandt 
worden waren, konnte wieder eine leichte Zunah-
me von Anfragen registriert werden. 

Weiterhin veränderte sich im Laufe des ersten 
Tätigkeitsjahres die Aktualität der Fälle, welche 
die Zentrale Anlaufstelle erreichten. Anfangs gin-
gen überwiegend Anfragen zu Verfahren ein, die 
entweder bereits seit Längerem anhängig wa-
ren oder bei denen – nach Aussage der Betrof-
fenen – der Rechtsweg bereits ausgeschöpft war 
und mit deren Verlauf bzw. Ausgang die Betroffe-
nen nicht einverstanden waren. Nach etwa einem 
halben Jahr trat eine Veränderung dahingehend 
ein, dass die Anfragenden sich eine erste Orien-
tierung in der Opferhilfelandschaft wünschten 
und allgemeine Auskünfte, z. B. zur Anzeigener-
stattung oder zum Ablauf eines Ermittlungs- bzw. 
Strafverfahrens einholen wollten.

Herausfordernd gestaltete sich der Kontakt zu Be-
troffenen, wenn speziell eine rechtliche Beratung 
oder finanzielle Zuwendungen gewünscht waren. 
Beides kann von der Zentralen Anlaufstelle nicht 
geleistet werden, wird jedoch häufig angefragt. 
Hier musste stets auf die Möglichkeit rechtsan-
waltlicher Beratung, das Institut der Beratungs-
hilfe bzw. ggf. die Nutzung etwaiger Beratungs-



1. TE I L 13

schecks einzelner Hilfsorganisationen oder aber 
auf spezielle Stiftungen verwiesen werden. 

Deliktsspezifisch hat sich gezeigt, dass sich so-
wohl Betroffene von Nachstellungen (Stalking) 
als auch Betroffene von Betrugstaten im Internet 
eine größere Unterstützung wünschten, als ihnen 
von der Zentralen Anlaufstelle gewährt werden 
konnte. So wurde bei Stalking-Fällen z. B. erfragt, 
ob ein Gespräch mit der Täterin oder dem Täter 
geführt oder für eine härtere Bestrafung gesorgt 
werden könne. Bei Betrugsfällen im Internet be-
stand die Hoffnung, dass die Zentrale Anlaufstelle 
etwa bei der Rückzahlung des ertrogenen Geldes 
behilflich sein könne. 
Demgegenüber konnte die Zentrale Anlaufstelle 
Betroffenen von sexuellem Missbrauch oder se-
xualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendli-
che unterschiedlichste Hilfsangebote vermitteln, 
da das Land Schleswig-Holstein insoweit zahlrei-
che Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten zu 
bieten hat.

3. Krisenkonzept

Eine der Hauptaufgaben im ersten Jahr seit Ein-
richtung der Zentralen Anlaufstelle war die Er-
arbeitung eines Krisenkonzepts, in dem die Vor-
gehensweise der Mitarbeiterinnen der Zentralen 
Anlaufstelle und der Opferschutzbeauftragten im 
Falle eines Terroranschlages bzw. einer anderen 
mutmaßlich auf einer Straftat basierenden Groß-
schadenslage festgeschrieben wird, um – soweit 
möglich – auch auf derartige Ereignisse vorberei-
tet zu sein. 
Das derzeit in Fertigstellung befindliche Konzept 
wird konkrete Strukturen zur Bewältigung eines 
Krisenfalls (z. B. Meldewege, Aufgabenbereiche, 
Handlungsleitlinien usw.) vorsehen, die in en-
ger Zusammenarbeit und Abstimmung mit wei-
teren an der Bewältigung eines solchen Gesche-
hens beteiligten Institutionen – vor allem der Po-
lizei und der Psychosozialen Notfallversorgung 
(PSNV) – entwickelt worden sind. Hierzu fand 
eine Reihe an Treffen mit Vertretern besagter Ins-
titutionen statt. Dabei wurden verschiedene vor-
stellbare Szenarien gedanklich durchgespielt, die 
Aufgaben der einzelnen Akteurinnen und Akteu-
re besprochen und – wo nötig – voneinander ab-
gegrenzt, um einerseits Doppelstrukturen zu ver-
meiden und andererseits Synergieeffekte nutzbar 
zu machen und so im Ergebnis eine möglichst ef-
fektive, niedrigschwellige und lückenlose Unter-
stützung der Betroffenen zu gewährleisten.

Da diese Unterstützung auch eine psychosoziale 
Betreuung der Betroffenen umfasst, hält die Zen-
trale Anlaufstelle seit dem 1. Mai 2021 zusammen 
mit dem Bundesopferbeauftragten ein gemein-
sames Beratungstelefon bereit, an das sich Be-
troffene wenden können, wenn sich in Schleswig-
Holstein ein Terroranschlag ereignen sollte. Nach 
einem solchen Ereignis können Betroffene unter 
einer kostenfreien 0800-Nummer rund um die 
Uhr psychosoziale Unterstützung von ausgebilde-
ten Fachkräften in Anspruch nehmen, die bei Be-
darf auch weitere Hilfsangebote vermitteln. Mit 
diesem Beratungstelefon wird Schleswig- Holstein 
zusammen mit dem Bund ihrer gemeinsamen 
Verantwortung für eine bestmögliche – auch psy-
chosoziale – Betreuung von Betroffenen nach ei-
nem terroristischen Anschlag gerecht. 

Vor dem Hintergrund, dass auf das gemeinsa-
me Beratungstelefon nur im Falle eines Terroran-
schlages zurückgegriffen werden kann, eine psy-
chosoziale Akutbetreuung aber auch bei jedem 
anderen Großschadensereignis von essentieller 
Bedeutung ist, hat die Zentrale Anlaufstelle da-
neben zum Juli 2021 einen Dienstleister mit der 
Bereithaltung eines Beratungstelefons beauftragt, 
das nach solchen Ereignissen in Schleswig-Hol-
stein – sofern sie mutmaßlich eine strafrechtlich re-
levante Ursache haben – von Betroffenen genutzt 
werden kann. Über die Nummer 0800 / 000 7554 
kann bereits wenige Stunden nach einem solchen 
Großschadensereignis Tag und Nacht kostenlose 
psychosoziale Akutbetreuung von dafür qualifi-
zierten Fachkräften – bei Bedarf auch in englischer 
Sprache – in Anspruch genommen werden. Auch 
bei diesem landeseigenen Beratungstelefon be-
steht die Möglichkeit, sich ggf. weitere Hilfsange-
bote vermitteln zu lassen.

4. Netzwerkarbeit

Um die der Zentralen Anlaufstelle obliegen-
de Lotsenfunktion adäquat ausüben zu können, 
ist ein umfassender Überblick über die hiesige 
Opferhilfelandschaft unverzichtbar. Nur so kann 
 sichergestellt werden, dass jeder und jedem Be-
troffenen ein individuell passendes Unterstüt-
zungs- bzw. Hilfsangebot unterbreitet werden 
kann. 

Bedeutsam sind auch die Erfahrungen der zen-
tralen Opferhilfestrukturen des Bundes und der 
anderen Länder, dies insbesondere im Hinblick 
auf die Betreuung Betroffener von Terroranschlä-
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gen und sonstigen Großschadensereignissen, die 
mutmaßlich auf eine Straftat zurückgehen.

Mithin nimmt die Vernetzung mit den hierzulande 
bestehenden Opferhilfeeinrichtungen und Leis-
tungsträgern sowie verschiedensten im Bereich 
der Opferhilfe tätigen Institutionen des Bundes 
und der übrigen Länder eine gewichtige Rolle in 
der Tätigkeit der Zentralen Anlaufstelle ein und 
wird dies auch künftig tun. Für das kommende 
Jahr ist daher eine Fortführung und Vertiefung der 
bereits bestehenden sowie das Knüpfen weiterer 
Kontakte geplant.

a. Landesinterne Netzwerkarbeit
Vor dem Hintergrund, dass es einen stets aktu-
ellen Überblick über die schleswig-holsteinische 
Opferhilfelandschaft zu pflegen gilt, um Betrof-
fenen passgenaue und situationsgerechte  Hilfe 
vermitteln zu können, ist es unerlässlich, sich mit 
anderen Institutionen, die sich der Opferhilfe wid-
men, über deren Aufgaben und Ziele auszutau-
schen, wobei das persönliche Kennenlernen in 
besonderem Maße wichtig ist. Die so geknüpf-
ten Kontakte ermöglichen es den Mitarbeiterin-
nen der Zentralen Anlaufstelle, bei entsprechen-
den Anfragen Betroffener entweder kurzfristig 
Rücksprache zu halten oder die Betroffenen ohne 
weitere Umwege direkt an die für ihr Anliegen 
zuständige Ansprechperson weiterzuvermitteln.

Zu diesem Zweck haben sich die Mitarbeiterin-
nen der Zentralen Anlaufstelle und die Opfer-
schutzbeauftragte in den vergangenen Monaten 
mit Vertreterinnen und Vertretern von Opferhil-
feeinrichtungen, möglichen Leistungsträgern so-
wie verschiedenen Landesbeauftragten getroffen, 
wobei die Treffen teilweise von hier, zum Teil aber 
auch von den anderen Institutionen aus initiiert 
worden sind. 
Ein Großteil dieser Treffen hat angesichts der pan-
demischen Lage leider in virtueller Form stattfin-
den müssen. Weitere persönliche Treffen muss-
ten aufgrund der Pandemie vorerst zurückgestellt 
oder verschoben werden. 

Seit Aufnahme ihrer Tätigkeit nehmen die Zent-
rale Anlaufstelle und die Opferschutzbeauftragte 
an dem Runden Tisch mit den Opferhilfeorgani-
sationen teil, den das Justizministerium zweimal 
jährlich ausrichtet. Auf diesem Wege nutzen sie 
die Gelegenheit, sich regelmäßig mit zahlreichen 
anderen auf dem Gebiet der Opferhilfe und des 
Opferschutzes tätigen Institutionen hierzulande 
über aktuelle Themen aus diesem Bereich aus-
zutauschen.

Darüber hinaus hat im September 2020 ein Tref-
fen mit der Landesvorsitzenden des WEISSEN 
RINGs, ihrem Stellvertreter und der Leiterin des 
Landesbüros stattgefunden, das insbesondere 
die Identifizierung von Überschneidungen der 
jeweiligen Aufgabengebiete sowie die Möglich-
keiten der gegenseitigen Unterstützung und Er-
gänzung zum Gegenstand hatte. 
Daneben gab es einige Kontakte zu Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern des WEISSEN RINGs, um in 
bestimmten Einzelfällen Unterstützungsmöglich-
keiten für Betroffene zu  besprechen. 

Im Dezember 2020 wurden bei einem virtuellen 
Treffen mit dem Zentrum für Betroffene rechter 
Angriffe (ZEBRA e. V.) unter anderem der Umfang 
des dortigen Hilfsangebots und die erforderliche 
Sensibilität im Umgang mit Betroffenen rechter, 
rassistischer und antisemitischer Angriffe sowie 
das Vorhandensein spezifischer Zugangshürden 
zu Unterstützungsmöglichkeiten für eben diese 
Gruppe erörtert. 

Auch mit dem Landesamt für soziale Dienste 
(LAsD) stand die Zentrale Anlaufstelle im vergan-
genen Jahr mehrmals in Kontakt. Zum einen hat 
es im Juni 2021 ein Treffen mit der für Entschädi-
gungsleistungen zuständigen Abteilungsleitung 
und Referatsleitung des LAsD gegeben, die den 
Mitarbeiterinnen der Zentralen Anlaufstelle einen 
tieferen Einblick in das Thema Opferentschädi-
gung, den Leistungsumfang des Opferentschä-
digungsgesetzes (OEG) und die dortigen Zustän-
digkeiten gegeben haben. Zum anderen wurden 
bereits in der Zeit davor wiederholt Auskünfte 
beim LAsD eingeholt, um einzelne Anfragen Be-
troffener beantworten oder diese nach dort ver-
weisen zu können. 

Ebenfalls mit Blick auf das Thema Entschädi-
gungsansprüche hat bereits im Oktober 2020 
ein Treffen mit dem Geschäftsführer, dem zustän-
digen Fachbereichsleiter und einem Mitarbeiter 
aus der Reha-Leistungsabteilung der Unfallkasse 
Nord (UK Nord) stattgefunden, bei dem die Un-
fallkasse insbesondere über ihre Aufgaben, den 
dortigen Leistungsumfang und ihre Rolle bei 
Großschadensereignissen informiert hat.

Im Zusammenhang mit den hiesigen Vorbereitun-
gen auf die Bewältigung eines etwaigen Krisen-
falls hat es darüber hinaus – wie unter Ⅱ. 3. darge-
legt – mehrere Besprechungen mit dem Landes-
polizeiamt und der PSNV gegeben.
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Ein Treffen mit der Bürgerbeauftragten des Lan-
des Schleswig-Holstein und einer ihrer Mitarbei-
terinnen hat im März 2021 stattgefunden. So wur-
de ein Einblick in die Vielfalt der Arbeitsgebiete 
der Bürgerbeauftragten gewonnen und es konn-
ten gemeinsame Schnittstellen, vor allem im Be-
reich der OEG-Ansprüche, erörtert werden. Fer-
ner wurde seitens der Bürgerbeauftragten auf die 

„OEG-Austauschgespräche“ hingewiesen. An die-
ser Arbeitsgruppe nehmen neben der Bürgerbe-
auftragten Vertreterinnen und Vertreter des LAsD 
und von Opferhilfeorganisationen sowie eine 
Rechtsanwältin teil. Ziel ist die Optimierung der 
Abläufe bei der Bearbeitung von OEG-Verfahren. 
An dieser Arbeitsgruppe werden künftig auch die 
Opferschutzbeauftragte und die  Zentrale Anlauf-
stelle teilnehmen.  

Ein Vernetzungsgespräch mit dem Beauftragten 
für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus ist 
für kommendes Jahr geplant.

b. Netzwerktreffen und Fachaustausch auf 
Bundesebene

Auf Bundesebene findet in regelmäßigen Abstän-
den ein Fachaustausch mit dem Bundesopfer-
beauftragten und dessen Geschäftsstelle sowie 
den zentralen Opferschutzstrukturen der anderen 
Länder statt. Bei einem dieser Treffen bot sich den 
Mitarbeiterinnen der Zentralen Anlaufstelle und 
der Opferschutzbeauftragten unter anderem die 
Gelegenheit, Einblicke in die Arbeitsweise der 
beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe ansässigen Koordinierungs-
stelle Nachsorge, Opfer- und Angehörigenhilfe 
(NOAH) der Bundesregierung zu gewinnen.

Neben diesen Fachaustauschen haben sich für 
besonders herausfordernde Fragestellungen, die 
sich im Zuge der Vorbereitungen auf die Bewäl-
tigung von Krisenfällen parallel in mehreren Län-
dern ergeben haben, länderübergreifende Ar-
beitsgruppen gebildet, in die auch die Zentrale 
Anlaufstelle eingebunden ist. So war und ist ins-
besondere die Regelung des Datenaustausches 
zwischen den beteiligten Akteurinnen und Akteu-
ren im Falle eines Großschadensereignisses von 
großer Relevanz. 

Zudem sind die Zentrale Anlaufstelle und die Op-
ferschutzbeauftragte bestrebt, sich eng mit den 
zentralen Opferhilfestrukturen der anderen nörd-
lichen Bundesländer zu verknüpfen, um im Falle 
grenzüberschreitender Großschadensereignisse 
eine gelingende Zusammenarbeit gewährleisten 

zu können, die die individuellen Bedürfnisse der 
Betroffenen bestmöglich in den Blick nimmt.
Hierzu fand im September 2020 ein erstes per-
sönliches Treffen mit dem niedersächsischen 
Landesbeauftragten für Opferschutz und seinen 
Mitarbeiterinnen in Hannover statt, um sich über 
den jeweiligen Implementierungsprozess und 
gemeinsame Ziele auszutauschen. 
Ergänzend dazu sind die Mitarbeiterinnen der 
Zentralen Anlaufstelle und die Opferschutzbe-
auftragte im Februar 2021 virtuell mit den Op-
fer(schutz)beauftragten und deren Geschäftsstel-
len aus Hamburg, Bremen und Niedersachsen zu-
sammengekommen.

5. Schulungen

Um vor allem im Falle eines Großschadensereig-
nisses mit mutmaßlich strafrechtlich relevantem 
Hintergrund auf den Umgang mit ggf. traumati-
sierten Betroffenen vorbereitet zu sein und um 
diese angemessen betreuen zu können, war es 
den Mitarbeiterinnen der Zentralen Anlaufstelle 
sowie der Opferschutzbeauftragten ein dringen-
des Anliegen, sich auf diesem Gebiet fortzubilden. 

Eine erste Online-Schulung mit den Schwerpunkt-
themen Krisenmanagement, Notfallpsychologie 
und Psychotraumatologie durch eine im Referat 
des Bundesopferbeauftragten tätige Psychologin 
fand im November 2020 statt. 

Im März 2021 nahmen die Mitarbeiterinnen der 
Zentralen Anlaufstelle und die Opferschutzbe-
auftragte an einer weiteren Online-Schulung 
zum Thema „Kommunikation und Umgang mit 
Opfern von Straftaten und deren Angehörigen“ 
bei einer Dipl.-Pädagogin mit transaktionsanaly-
tischer Ausbildung teil, die zugleich Supervisorin 
und ROMPC-Traumapädagogin ist. Neben Hin-
tergrundinformationen zu neurologischen Abläu-
fen und Aspekten bei traumatisierenden Ereignis-
sen wurden dabei insbesondere Strategien zur 
Vermeidung von Retraumatisierungen und sekun-
därer Traumatisierung sowie zur stabilisierenden 
(nonverbalen) Kommunikation vermittelt. 

Zur Thematik Entschädigungs- und Härteleistun-
gen haben die Opferschutzbeauftragte und die 
Mitarbeiterinnen der Zentralen Anlaufstelle im No-
vember 2020 an einer Schulung zu Unterstützungs-
leistungen für Betroffene von Terroranschlägen teil-
genommen, die von der Geschäftsstelle des Bun-
desopferbeauftragten  organisiert worden ist.
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Die Erfahrungen des ersten Jahres haben deut-
lich gezeigt, dass ein enger und regelmäßiger 
Austausch mit den Opferhilfeeinrichtungen und 
den weiteren im Bereich der Betroffenenbetreu-
ung, des Opferschutzes und der Opferhilfe täti-
gen Institutionen hierzulande von unschätzba-
rem Wert und letztlich unumgänglich ist, um die 
Betroffenen, die sich an die Zentrale Anlaufstelle 
wenden, schnellstmöglich, zielgerichtet und ihren 
individuellen Bedürfnissen entsprechend unter-
stützen zu können.

Darüber hinaus bleibt festzuhalten, dass auch 
der Austausch mit den zentralen Opferhilfestruk-
turen des Bundes und der anderen Länder für die 
hiesige Arbeit gewinnbringend ist. So  konnte im 
Zuge der Erarbeitung des hier erstellten Krisen-
konzepts wiederholt auf die dortigen Erfahrun-
gen mit der Bewältigung von Terroranschlägen 
und sonstigen Großschadensereignissen mit 
strafrechtlich relevantem Hintergrund zurückge-
griffen werden.

Vor allem aber sollte auch im kommenden Jahr 
stets im Blick behalten werden, wie Betroffene 
möglichst frühzeitig über das Angebot der Zent-
ralen Anlaufstelle informiert werden können, da-
mit alle diejenigen, die sich Hilfe und Unterstüt-
zung wünschen, bei ihrer Suche danach nicht 
 alleine stehen.

Ⅲ Fazit 
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Nicht zuletzt auch deshalb haben die  Zentrale 
Anlaufstelle und die Opferschutzbeauftragte für 
das kommende Jahr die Ausrichtung eines Op-
ferschutztages anvisiert – eine Veranstaltung, 
die ganz im Zeichen des Opferschutzes und der 
 Opferhilfe stehen soll. Dazu sollen alle mit die-
sem Thema befassten Organisationen, Verbän-
de, Vereine und sonstigen Institutionen eingela-
den werden, um sich über die Bedürfnisse von 
Betroffenen von Straftaten sowie entsprechen-
de Unterstützungs- und Hilfsmöglichkeiten hier-
zulande auszutauschen. Ziel des Fachtages soll 
es sein, eine überinstitutionelle Diskussion über 
Best-Practice-Beispiele oder noch möglichen Op-
timierungsbedarf anzustoßen, um die Unterstüt-
zung für Betroffene von Straftaten in Schleswig-
Holstein künftig noch lückenloser, niedrigschwel-
liger und bedarfsgerechter zu gestalten, wo im-
mer dies möglich ist.

Daneben ist beabsichtigt, die  Zusammenarbeit 
der zentralen Strukturen insbesondere im Nord-
verbund zu stärken. Aufgrund der räumlichen 
Nähe und der zahlreichen Pendlerinnen und 
Pendler im Großraum Hamburg erscheint eine 
enge Vernetzung im Hinblick auf mögliche Groß-
schadensereignisse, bei denen Bürgerinnen und 
Bürger aus mehreren Ländern betroffen sind, un-
erlässlich für eine schnelle und unkomplizierte 
Vermittlung von Unterstützungsangeboten im 
Krisenfall.  

Ferner ist geplant, Kontakt zu den Polizeidirektio-
nen des Landes aufzunehmen und dort vorstel-
lig zu werden, um die Zentrale Anlaufstelle und 
die Opferschutzbeauftragte sowie deren Aufga-
ben näher vorzustellen und dafür zu werben, Be-
troffene möglichst zeitnah über das Angebot der 
Zentralen Anlaufstelle zu unterrichten.

Ⅳ Ausblick
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Ⅴ Termine Juli 2020 bis Juni 2021

Aug. 2020 26.08.2020 • Treffen mit dem Landespolizeiamt, Kiel

Sept. 2020 01.09.2020 • Treffen mit der Landesvorsitzenden des WEISSEN RINGs, Kiel
08.09.2020 • „Runder Tisch mit den Opferhilfeorganisationen“ des Ministeriums für Justiz, 

Europa und Verbraucherschutz, Kiel
23.09.2020 • Treffen mit dem Niedersächsischen Landesbeauftragten für Opferschutz und 

dessen Geschäftsstelle, Hannover

Okt. 2020 08.10.2020 • Erfahrungsaustausch „Best Practice Opferschutz“ des Bundes und der Län-
der, digital

26.10.2020 • Konferenz mit dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
zum Thema gemeinsames Beratungstelefon im Falle eines Terroranschlages, 
digital

27.10.2020 • Treffen mit der Unfallkasse Nord, Kiel

Nov. 2020 06.11.2020 • Schulung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz zum 
Thema Entschädigungsquellen, digital

• Schulung „Überblick über Krisenmanagement, Notfallpsychologie und Psy-
chotraumatologie“ des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucher-
schutz, digital

18.11.2020 • Treffen mit dem Landespolizeiamt und der Psychosozialen Notfallversorgung, 
Kiel

19.11.2020 • Landestreffen mit den Koordinatorinnen des Kooperations- und Interventions-
konzepts gegen häusliche Gewalt (KIK), digital

23.11.2020 • Fachaustausch zwischen der Koordinierungsstelle Nachsorge, Opfer- und An-
gehörigenhilfe (NOAH) und den Ansprechstellen für Opferschutz nach kom-
plexen Schadenslagen in den Ländern, digital

24.11.2020 • Fachgespräch des Bundes und der Länder zum Thema „Einrichtung von zen-
tralen Strukturen zum Opferschutz“, digital

30.11.2020 • Konferenz mit dem Hamburgischen Opferbeauftragten sowie dem Nieder-
sächsischen Opferschutzbeauftragen und deren Geschäftsstellen, digital

Dez. 2020 16.12.2020 • Konferenz mit dem Zentrum für Betroffene rechter Angriffe (ZEBRA e. V.),  
digital

Feb. 2021 11.02.2021 • Konferenz mit dem Hamburgischen Opferbeauftragten und dem Niedersäch-
sischen Opferschutzbeauftragten sowie deren Geschäftsstellen und dem Op-
ferbeauftragten aus Bremen, digital

17.02.2021 • Austausch auf Arbeitsebene mit den zentralen Opferhilfestrukturen des Bun-
des und der Länder Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Sachsen, 
digital

18
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März 2021 22.03.2021 • Konferenz mit der Bürgerbeauftragten für soziale Angelegenheiten des Lan-
des Schleswig-Holstein, digital

23.03.2021 • Konferenz mit dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
zum Thema gemeinsames Beratungstelefon im Falle eines Terroranschlages, 
digital

24.03.2021 • Schulung zum Thema „Kommunikation und Umgang mit Opfern von Strafta-
ten und deren Angehörigen“, digital

April 2021 28.04.2021 • „Runder Tisch mit den Opferhilfeorganisationen“ des Ministeriums für Justiz,  
Europa und Verbraucherschutz, digital

Mai 2021 03.05.2021 • Austausch auf Arbeitsebene mit den zentralen Opferhilfestrukturen des Bun-
des und der Länder Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Sachsen-Anhalt, digital

05.05.2021 • Konferenz mit dem Landespolizeiamt und der Psychosozialen Notfallversor-
gung, digital

26.05.2021 • Erfahrungsaustausch „Best Practice Opferschutz“ des Bundes und der Län-
der, digital

Juni 2021 02.06.2021 • Konferenz mit dem Landesamt für soziale Dienste, digital
09.06.2021 • Fachgespräch des Bundes und der Länder zum Thema „Einrichtung von zen-

tralen Strukturen zum Opferschutz“, digital
16.06.– 18.06.2021 • Workshop Risiko- und Krisenkommunikation des Bundesbeauftragten für die 

Anliegen von Opfern und Hinterbliebenen von terroristischen Straftaten im 
Inland und der Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivil-
schutz (AKNZ), digital
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2. Teil
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Tätigkeitsbericht der Opferschutzbeauftragten



TÄTIG K E IT SB E RICHT 2020/202122

„Urgestein der Justiz in neuer Mission“,  
Flensburger Tageblatt v. 30.06.2020 
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„Urgestein der Justiz in neuer Mission“,  
Flensburger Tageblatt v. 30.06.2020 



TÄTIG K E IT SB E RICHT 2020/202124

„Eine Stimme für die Opfer von Straftaten“,  
Flensburger Tageblatt v. 01.07.2020 
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„Opferschutzbeauftragte nimmt Arbeit auf“,  
Lübecker Nachrichten v. 01.07.2020 



TÄTIG K E IT SB E RICHT 2020/202126

„Die Opferschutzbeauftragte unterrichtet die Lan-
desregierung über den Minister für Justiz, Europa 
und Verbraucherschutz jährlich über ihre Tätigkeit 
(…).“ So heißt es in dem Vertrag zwischen dem 
Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucher-
schutz (MJEV) und der Opferschutzbeauftragten 
(OSB). Das erste Jahr war am 1. Juli 2021 vorbei, 
der Bericht ist vorzulegen. Dieser weist zwangs-
läufig Parallelen zum entsprechenden Bericht 
der Zentralen Anlaufstelle für Opfer von Strafta-
ten und deren Angehörige auf, der dem vorlie-
genden Dokument vorangeht. Die Teilnahme an 
Schulungen oder Teamsitzungen fand regelmä-
ßig gemeinsam statt, so dass zur Vermeidung von 
Wiederholungen auf die entsprechenden Aus-
führungen dort verwiesen wird.

Der Beginn der gemeinsamen Arbeit von OSB 
und Zentraler Anlaufstelle am 1. Juli 2020 fiel mit-
ten in die Covid-19-Pandemie zwischen zwei Lock-
downs. Dadurch gestaltete sich die Zusammen-
arbeit sowohl innerhalb des Teams als auch mit 
auswärtigen Partnerinnen und Partnern anders 
als üblich. Besonders vermisst wurde dabei der 
persönliche Kontakt, der die Zusammenarbeit 
und die Austauschgespräche begünstigt hätte. 
So mussten verschiedene  Zusammenkünfte digi-
tal durchgeführt werden und die Weiterbildung 
der Prozessbegleitungen  beispielsweise erfolgte 
komplett in Form von Videokonferenzen. Gleich-
wohl ist es gelungen, in diesem ersten Jahr ein 
gutes Netzwerk aufzubauen bzw. sich in beste-
hende Strukturen einzufügen, eine Vielzahl von 
Projekten durchzuführen, zu unterstützen oder 
anzustoßen. Um diese soll es im Folgenden im 
Wesentlichen gehen.

Ⅰ Einleitung
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Die OSB hat zu verschiedenen Gesetzentwürfen 
Stellung genommen. U. a. ging es dabei um das 

„Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt ge-
gen Kinder“, das am 16. Juni 2021 verkündet wur-
de. Seitens der OSB wurde im Gesetzgebungs-
verfahren nachdrücklich gefordert, in der Straf-
prozessordnung ein Beschleunigungsgebot für 
Verfahren zum Nachteil von Kindern und Jugend-
lichen zu verankern. Ferner wurde die Notwen-
digkeit eines Nachweises für die  Qualifikation von 
Justizpersonen im Umgang mit kindlichen und ju-
gendlichen Verletzten betont. Dabei konnte die 
OSB ihre Erfahrungen und Erkenntnisse aus einer 
langjährigen Tätigkeit als Dezernentin und Abtei-
lungsleiterin für Sexualdelikte bei der Staatsan-
waltschaft einbringen. 
Der Entwurf des neuen schleswig-holsteini-
schen Gesetzes zur ambulanten Resozialisierung 
und zum Opferschutz (ResOG SH, Drucksache 
19/2681) bot ebenfalls Gelegenheit, auf die Be-
lange von Betroffenen nachdrücklich hinzuwei-
sen. Hier wurde besonderer Wert auf die nach-
gewiesene Qualifikation der Personen gelegt, die 
mit Betroffenen von Straftaten umgehen. Die OSB 
wurde zu dem o. g. Gesetz im Innen- und Rechts-
ausschuss des Landes Schleswig-Holstein ange-
hört. 

Ⅱ Anhörungen und Stellungnahmen 
zu Gesetzesänderungen
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In Schleswig-Holstein hat die professionelle Zeu-
genbegleitung eine lange Tradition. Schon Mitte 
der neunziger Jahre wurden Kinder und Jugend-
liche als Verletzte schwerer Straftaten regelmäßig 
durch ausgebildete Personen zu den Hauptver-
handlungen begleitet. 

Im Jahr 2017 wurde die psychosoziale Prozessbe-
gleitung als gesetzlicher Anspruch in der Straf-
prozessordnung verankert. Der Kreis der An-
spruchsberechtigten wurde auf weitere Verletzte 
ausgeweitet. Dadurch und auch durch Personal-
wechsel zeichnete sich im September 2020 ab, 
dass Schleswig-Holstein einen größeren Bedarf 
an neuen Prozessbegleiterinnen und Prozessbe-
gleitern hatte. Die bis dahin bekannten Weiter-
bildungsangebote für Prozessbegleitung waren 
durch die Bedingungen der Pandemie und zusätz-
lich deren Umfang nicht geeignet, zeitnah Abhilfe 
zu schaffen. So entschied das MJEV, eine eigene 
Weiterbildung „Psychosoziale Prozessbegleitung 
in Schleswig-Holstein“ anzubieten und zwar in di-
gitaler Form. Zehn Bewerberinnen und Bewerber 
aus allen Landesteilen bewarben sich. In kürzester 
Zeit konnten hervorragende Referentinnen und 
Referenten gewonnen werden, die Tagungslei-
tung wurde durch eine Referentin aus dem MJEV, 
eine erfahrene psychosoziale Prozessbegleiterin 
und die OSB wahrgenommen. Der schleswig-hol-
steinische Verband für soziale  Strafrechtspflege, 
Straffälligen- und Opferhilfe e. V. stellte dankens-
werterweise nicht nur die Räumlichkeiten in Kiel, 
sondern auch noch den technischen Support 
durch einen Kollegen zur Verfügung. Vom 10. De-
zember 2020 bis zum 27. März 2021 fanden die 
Weiterbildungsveranstaltungen in Form von Vi-
deokonferenzen statt. Daneben wurde – eine Be-
sonderheit in Schleswig- Holstein – in regelmäßi-
gen Abständen eine digitale Sprechstunde für 
die Teilnehmenden eingerichtet, die durch die 
erfahrene Prozessbegleiterin angeboten wurde 
und bei der offene Fragen erörtert werden konn-
ten. Darüber hinaus wurden den Teilnehmenden 
für die erste Zeit ihrer Tätigkeit erfahrene Mento-
rinnen und Mentoren zur Seite gestellt. Auf diese 
Art und Weise gelang auch eine Anbindung an 
die bereits länger tätigen Prozessbegleiterinnen 
und Prozessbegleiter.

Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleiter ha-
ben eine verantwortungsvolle, z. T. sehr belasten-
de Aufgabe. Die von ihnen begleiteten Menschen 
haben oft schwere Straftaten erlebt, die zum Zeit-
punkt der Verhandlung nicht immer verarbeitet 
sind. Erst in der Verhandlung erfahren die Be-
gleitpersonen, was den Betroffenen geschehen 
ist, und müssen ihrerseits damit umgehen, ohne 
die Fürsorge für ihre Klientinnen und Klienten zu 
vernachlässigen. Die Prozessbegleitungen sind 
Leuchttürme, an denen sich die Verletzten orien-
tieren. Es bedarf daher einer umfassenden Selbst-
fürsorge, Anzeichen von Überlastungen müssen 
ernst genommen werden. Deshalb wurde seitens 
der OSB eine Veranstaltung angeregt, bei der es 
nur um das Wohlergehen und die Gesundheits-
fürsorge der Prozessbegleitungen geht, so dass 
sie weiterhin den Verletzten eine verlässliche und 
hilfreiche Unterstützung sein können. 

Ⅲ Weiterbildung Psychosoziale Prozessbegleitung
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Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleiter ha-
ben eine verantwortungsvolle, z. T. sehr belasten-
de Aufgabe. Die von ihnen begleiteten Menschen 
haben oft schwere Straftaten erlebt, die zum Zeit-
punkt der Verhandlung nicht immer verarbeitet 
sind. Erst in der Verhandlung erfahren die Be-
gleitpersonen, was den Betroffenen geschehen 
ist, und müssen ihrerseits damit umgehen, ohne 
die Fürsorge für ihre Klientinnen und Klienten zu 
vernachlässigen. Die Prozessbegleitungen sind 
Leuchttürme, an denen sich die Verletzten orien-
tieren. Es bedarf daher einer umfassenden Selbst-
fürsorge, Anzeichen von Überlastungen müssen 
ernst genommen werden. Deshalb wurde seitens 
der OSB eine Veranstaltung angeregt, bei der es 
nur um das Wohlergehen und die Gesundheits-
fürsorge der Prozessbegleitungen geht, so dass 
sie weiterhin den Verletzten eine verlässliche und 
hilfreiche Unterstützung sein können. 

Screenshot: Die Teilnehmenden der ersten Weiter-
bildung in Schleswig-Holstein mit der Tagungsleitung: 
Ltd. OStA’in a. D. Ulrike Stahlmann-Liebelt (Opfer-
schutzbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein), 
Stephanie Böttcher (Prozessbegleiterin), OStA’in Jana 
Bewersdorff (MJEV), Kerstin Hansen, Andrea Haar-
länder, Kea Clausen, Rahel Meisel, Ingrid Kohlschmitt, 
Iris Ebert, Laura Knudsen, Murat Durdu, Thorsten 
Drechsler, Christopher Wein (Schleswig-Holsteinischer 
Verband für soziale Strafrechtspflege; Straffälligen- 
und Opferhilfe e. V.).
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1. Opferschutz bei der Polizei

Die konsequente Information über die Opfer-
rechte, die sich aus der Strafprozessordnung er-
geben (§ 406d StPO), und deren Umsetzung ist 
der OSB ein besonderes Anliegen. In mehre-
ren Untersuchungen wurde festgestellt, dass auf 
wichtige opferschützende Maßnahmen wie bei-
spielsweise die psychosoziale Prozessbegleitung 
oder die Möglichkeit, sich einen Rechtsbeistand 
beiordnen zu lassen, z. T. gar nicht oder zu spät 
hingewiesen wurde. 

Im Rahmen einer landesweiten Qualitätsoffen-
sive im Jahr 2019, an der Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter von Sexualdelikten bei Poli-
zei und Staatsanwaltschaften beteiligt waren und 
in der insgesamt 192 Verfahren anhand bestimm-
ter Kriterien überprüft wurden, haben sich Lücken 
im Bereich der Vermittlung von Opferrechten he-
rausgestellt. So wurde das bundesweit geltende 
Merkblatt zum Opferschutz nicht ausgehändigt 
oder es wurde über wichtige Rechte im konkre-
ten Einzelfall nicht informiert. Der in Schleswig-
Holstein speziell für Sexualdelikte entwickelte An-
trag mit wichtigen Opferrechten wurde nicht im-
mer ausgefüllt. 
Zwar sind auch Staatsanwaltschaften und Gerich-
te aufgefordert, Verletzte über die entsprechen-
den Rechte zu informieren, allerdings sieht § 406i 
StPO eine frühzeitige Unterrichtung vor, mög-
lichst schon bei der Anzeigenerstattung.

Ein ähnliches Ergebnis zeigte sich im Laufe des 
internationalen Projekts zur Umsetzung der EU-
Opferschutzrichtlinie „Pro.Vi – Protecting Victims’ 
Rights“, an dem landesweit neben Justizpersonen 
und Mitarbeitenden von Beratungsstellen auch 
Kolleginnen und Kollegen der Polizei teilgenom-
men haben. Aus dem Protokoll einer Regionalver-
sammlung mit allen Verfahrensbeteiligten  ergab 
sich, dass es Optimierungsbedarf bei der Infor-
mationsvermittlung im Bereich der Polizei gibt. Es 
wurde explizit eine konkrete Ansprechperson für 
Opferschutz im Bereich der Polizei gefordert.

Schließlich hat eine Auswertung der Zahlen zur 
psychosozialen Prozessbegleitung aus dem 

Jahr  2019 ergeben, dass zwei Drittel der Bei-
ordnungen von Prozessbegleitungen gemäß 
§ 406g StPO in Verfahren mit Sexualdelikten er-
folgt sind. Der Gesetzgeber hat bei der Veran-
kerung der Prozessbegleitung im Gesetz in den 
§§ 406g, 397a StPO aber auch andere schwere 
Delikte in den Blick genommen, bei denen eine 
Prozessbegleitung erforderlich sein kann (z. B. 
Tötungs- und Raubdelikte). Anzumerken ist, dass 
auch hierbei Staatsanwaltschaften und Gerichte 
gehalten sind, Verletzte auf die Möglichkeit der 
Beiordnung hinzuweisen, wenn die Voraussetzun-
gen vorliegen. 

Bei der anschließenden Betrachtung des An-
schlags auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Breit-
scheidplatz in Berlin im Dezember 2016 wurde 
ebenfalls die große Bedeutung eines umfassen-
den, zeitnahen und professionellen polizeilichen 
Opferschutzes deutlich. 

Das Ziel ist sicherzustellen, dass im ersten Kon-
takt mit einer staatlichen Strafverfolgungsbehör-
de Verletzte verständlich, umfassend und zutref-
fend über Opferrechte informiert werden und 
überprüft wird, ob die Belehrung verstanden wur-
de. Unmittelbar im Anschluss an eine oftmals be-
lastende Vernehmung ist dies regelmäßig nicht 
der Fall, ebenso wird die Aushändigung des Op-
fermerkblatts in vielen Fällen nicht ausreichen, so 
dass alternative Wege der Informationsvermitt-
lung beschritten werden müssen.

In den letzten Jahren wurde eine Vielzahl von Op-
ferschutzmaßnahmen im Gesetz verankert, die je 
nach Fallkonstellation unterschiedlich greifen. 
Ohne eine entsprechende Ausbildung und eine 
anschließende Vertiefung im Rahmen von Weiter-
bildungen ist dies durch die Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten nur schwer zu leisten. Sie se-
hen sich mit einer Perspektiverweiterung konfron-
tiert, die Verletzte mehr in den Blick nimmt und ih-
nen neue Fähigkeiten und Kenntnisse abverlangt. 
Hierbei müssen sie durch entsprechende Ange-
bote unterstützt werden. Die Einrichtung von 
Opferschutzbeauftragten bei der Polizei könnte 
ebenfalls dazu beitragen, die Umsetzung der ge-
setzlichen Vorgaben zu fördern. 

Ⅳ Umsetzung der gesetzlichen Opferrechte
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Zu diesem Thema führte die OSB zunächst ein 
Gespräch mit dem Leiter der Polizeiabteilung im 
Innenministerium sowie den Leitern des Landes-
kriminalamtes und des Landespolizeiamtes. Es 
bestand große Bereitschaft zur Erörterung die-
ses Themas. Daran anschließend fand eine digi-
tale Besprechung zur strategischen Ausrichtung 
der Landespolizei zum Thema Opferschutz mit 
Vertretern und einer Vertreterin aus unterschied-
lichen Bereichen der Landespolizei statt. Die OSB 
fertigte eine Projektskizze zu dem Thema polizeili-
cher Opferschutz an. Auf Seiten der Polizei wurde 
Mitte des Jahres 2021 ein Opferschutz-Workshop 
durchgeführt. Dabei wurden ein Aufgabenport-
folio und die organisatorische Anbindung für 
eine zentrale und eine dezentrale Opferschutzbe-
auftragung entwickelt. Die Fortsetzung des Aus-
tausches zu diesem Thema steht auf der Agenda 
der OSB für das kommende Tätigkeitsjahr. 

2. Umsetzung von Opferrechten – Richter-
liche Videovernehmung § 58a StPO

Die Strafprozessordnung sieht in § 58a StPO – zu-
letzt erweitert 2019 – die Verpflichtung vor, unter 
bestimmten Voraussetzungen Verletzte schwerer 
Straftaten, insbesondere Kinder und Jugendliche, 
durch das Ermittlungsgericht videogestützt zu ver-
nehmen. Haben die anderen Verfahrensbeteilig-
ten an der Vernehmung aus einem anderen Raum 
per Übertragung teilgenommen, kann die Auf-
zeichnung in der Hauptverhandlung anstelle der 
persönlichen Vernehmung der Verletzten gezeigt 
werden. Den Verletzten wird dadurch regelmäßig 
eine Aussage in der Hauptverhandlung und damit 
eine weitere Belastung und im besten Fall eine 
sekundäre Viktimisierung erspart. Die Umsetzung 
dieser Opferschutzmaßnahme erfolgt in Schles-
wig-Holstein (aber auch in anderen Bundeslän-
dern) regional noch sehr unterschiedlich. 
Seitens des Justizministeriums wurde die erfor-
derliche Technik bis Mitte 2020 ausgesuchten 
Gerichten zur Verfügung gestellt. Auch Schulun-
gen zur Anwendung der Videotechnik wurden an-
geboten. Das Oberlandesgericht Schleswig or-
ganisierte ferner bislang zwei Fortbildungen zu 
den Themen Vernehmung von Kindern, Sexual-
strafrecht und Vernehmung mit Videotechnik. 
Die Staatsanwaltschaft Flensburg und das Amts-
gericht Flensburg erarbeiteten gemeinsam einen 
Leitfaden für die Durchführung der richterlichen 
Videovernehmung. 
Gleichwohl gibt es örtlich noch Unterschiede bei 
der Anwendung. Insbesondere durch Vertreterin-

nen der Nebenklage wurde die OSB darauf hin-
gewiesen, dass diese Form der Vernehmung in ei-
nigen Landgerichtsbezirken nur selten oder zum 
Teil gar nicht durchgeführt wurde und wird. 

Tatsächlich verlangt die Umsetzung verschiede-
ne organisatorische Maßnahmen. So musste die-
se neue ermittlungsrichterliche Tätigkeit bewertet 
werden, die Einrichtung entsprechender Räume 
war notwendig, und die Fragen einer Konzentra-
tion der Videovernehmungen sowie einer – sinn-
vollen – Spezialisierung durch Regelungen im Ge-
schäftsverteilungsplan waren zu diskutieren und 
zu entscheiden. 

Im Januar 2021 bat die OSB die Präsidentin des 
Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts, 
über diese Situation mit den Präsidentinnen 
und Präsidenten der Gerichte zu sprechen und 
Lösungen zu erarbeiten. Das Anliegen wurde in 
die Präsidentenrunde weitergeleitet. Es gibt in-
zwischen in allen Landgerichtsbezirken Bestre-
bungen, die erforderlichen Rahmenbedingun-
gen zu schaffen. 

Auf Anregung von Schleswig-Holstein wurde 
durch die Justizministerkonferenz am 16. Juni 2021 
beschlossen, in einer länderübergreifenden Ar-
beitsgruppe einen Leitfaden zur richterlichen 
 Videovernehmung erarbeiten zu lassen. Dies wird 
dazu beitragen, die Umsetzung zu erleichtern. Da-
rüber hinaus wird derzeit im Land geprüft, wie die-
se Ermittlungstätigkeit bei der Personalbedarfs-
berechnung berücksichtigt werden muss. Ferner 
haben die Fortbildungsreferentin des Schleswig-
Holsteinischen Oberlandesgerichts und die OSB 
Formate für weitere Fortbildungsmodule zu die-
sem Thema erörtert.
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Im Oktober 2020 führte die OSB ein Telefoninter-
view mit einer Studentin des berufsbegleitenden 
Studiengangs „Katastrophenvorsorge und Katas-
trophenmanagement“ der Rheinischen Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn zu einer Masterarbeit 
mit dem Thema „Anlassbedingte Koordinierungs-
stelle“.

Am 29. Oktober 2020 wurde die OSB zu dem 
Thema „Ehrenamt im Rechtswesen“ durch eine 
von der Stadt Flensburg beauftragte Mitarbeite-
rin des Projekts „Ehrenamt“ interviewt.

Am 10. Februar 2021 fand mit Mitarbeiterinnen 
des Deutschen Instituts für Menschenrechte im 
Rahmen des Projekts „Rassismus,  Antisemitismus, 
Rechtsextremismus – Stärkung von Strafverfol-
gung & Opferschutz“ ein Telefoninterview statt.

Am 23. Februar 2021 war die OSB zu Gast bei 
dem Podcast „Schleswig-Holstein Schnack“ des 
NDR Welle Nord und wurde von der Studioleite-
rin des NDR in Flensburg zu ihrer neuen Aufgabe 
als Opferschutzbeauftragte des Landes Schles-
wig-Holstein interviewt (www.ndr.de/welle nord/
Schleswig-Holstein-Schnack-Ulrike-Stahlmann-
Liebelt,shschnack262.html).

Im Februar und im Mai 2021 hielt die OSB bei 
den Rotary Clubs Nordertor und Förde in Flens-
burg Vorträge zum Thema „Aufgaben einer Op-
ferschutzbeauftragten“. 

Ⅴ Öffentlichkeitsarbeit

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/das-institut/gefoerderte-projekte/rassismus-antisemitismus-rechtsextremismus
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/das-institut/gefoerderte-projekte/rassismus-antisemitismus-rechtsextremismus
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/das-institut/gefoerderte-projekte/rassismus-antisemitismus-rechtsextremismus
https://www.ndr.de/wellenord/Schleswig-Holstein-Schnack-Ulrike-Stahlmann-Liebelt,shschnack262.html
https://www.ndr.de/wellenord/Schleswig-Holstein-Schnack-Ulrike-Stahlmann-Liebelt,shschnack262.html
https://www.ndr.de/wellenord/Schleswig-Holstein-Schnack-Ulrike-Stahlmann-Liebelt,shschnack262.html
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1. Projekt „Pro.Vi – Protecting Victims’ 
Rights“

Im Jahr 2020 arbeitete die OSB in dem u. a. durch 
die europäische Union geförderten internationa-
len Projekt „Pro.Vi – Protecting Victims’ Rights“ mit, 
in das sie sich auch schon vor ihrer Ernennung ein-
gebracht hatte. Gegenstand des Projekts war der 
Umsetzungsstand der EU-Richtlinie 2012/29/EU  
(umgesetzt in Deutschland durch das 3. Opfer-
rechtsreformgesetz von 2015) in verschiedenen 
Mitgliedsstaaten, u. a. in Spanien, Portugal und Ita-
lien. Insbesondere wurden Opferschutzmaßnah-
men wie der Täter-Opfer-Ausgleich und die psy-
chosoziale Prozessbegleitung auf den Prüfstand 
gestellt. In Deutschland wurde als assoziierter 
Partner das Justizministerium Schleswig-Holstein 
ausgewählt. Ein Expertinnen- und Expertengremi-
um, dem die OSB angehörte, bereitete in den vier 
Landgerichtsbezirken interdisziplinär besetzte Re-
gionalkonferenzen vor, bei denen über die jewei-
lige Umsetzung der Opferrechte diskutiert wurde. 
Ferner ging es um die Zusammenarbeit der unter-
schiedlichen Professionen in den Verfahren. Auf 
der „final conference“ am 23. Oktober 2020 stell-
te die OSB im Rahmen eines digitalen internatio-
nalen Austauschs die Erfahrungen zu dem Thema 

„Psychosocial Assistance in Criminal Proceedings“ 
in Schleswig- Holstein vor. 

2. Projekt „I.N.T.I.T. – Integrated Trauma 
Informed Therapy for Child Victims of 
Violence“

In einem weiteren internationalen Projekt des cjd 
(Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands e. V.), 
das durch die EU-Generaldirektion für Justiz ge-
fördert wird, geht es um die Sensibilisierung von 
Fachkräften für den Ansatz der „trauma-informed-
care“. Europaweit sind Millionen von Kindern und 
Jugendlichen von sexueller, physischer und psy-
chischer Gewalt betroffen. Der Zusammenhang 
von Gewalterfahrungen in der Kindheit und mög-
lichen physischen und psychischen Traumafolge-
störungen wird zunehmend erkannt und stellt die 
sozialen und gesundheitlichen Versorgungssyste-
me in den EU-Mitgliedstaaten vor immense Her-

ausforderungen. In dem Projekt „I.N.T.I.T.“ soll es 
nach der Definition des US-basierten Forschungs-
instituts SAMSHA darum gehen, dass Institutio-
nen und Behörden Betroffenen ein „trauma-infor-
miertes“ Angebot bieten, das 

„die umfassenden Auswirkungen von Trau-
mata realisiert und ein Verständnis für mög-
liche Formen der Gesundung zeigt, das die 
Zeichen und Symptome von Traumata in Kli-
ent*innen, Familien, Mitarbeitenden und an-
deren Akteuren innerhalb des Systems er-
kennt; das auf diese Anzeichen reagiert, in-
dem es vorhandenes Wissen über Traumata 
in Arbeitsprozesse, Richtlinien und die beruf-
liche Praxis einfließen lässt und aktiv der Ge-
fahr einer Re-traumatisierung entgegenwirkt.” 

Das Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines 
Train-the-Trainer-Curriculums, um Fachkräfte ent-
sprechend zu schulen. Die OSB nimmt an den 
vorbereitenden Expertinnen- und Expertenge-
sprächen teil.

3. Das Childhood-Haus Projekt

Nehmen Kinder und Jugendliche als Betroffene 
an Strafverfahren teil, sind sie besonders schutz-
bedürftig. Sie haben, wenn sie schwere Straftaten 
erlebt haben (namentlich sexuelle Gewalt), neben 
anderen damit zusammenhängenden Belastun-
gen eine große Herausforderung als Zeuginnen 
und Zeugen im Strafverfahren zu bewältigen. In-
wieweit dabei auf ihre Bedürfnisse und ihre je-
weilige konkrete Situation Rücksicht genommen 
wird oder unter Beachtung der prozessualen Ab-
läufe Rücksicht genommen werden kann, muss 
hinterfragt werden. Einschätzungen von Fachleu-
ten (z. B. des Unabhängigen Beauftragten für Fra-
gen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM)) 
kommen zu dem Ergebnis, dass in Strafverfahren 
sehr häufig die besonderen Bedürfnisse von Kin-
dern und Jugendlichen zu wenig im Fokus der 
handelnden Personen stehen und die Betroffe-
nen dadurch weitere Belastungen erfahren. 
Diese liegen in der Dauer der Verfahren, in der 
z. T. fehlenden Professionalität der Handelnden, 

Ⅵ Mitarbeit in Projekten und an Tagungen
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dem fehlenden interdisziplinären Austausch und 
der nicht überall konsequenten Umsetzung der 
Opferrechte.

Ein Perspektivwechsel, der die Bedürfnisse und 
Belange der Kinder in den Blick nimmt, ist er-
forderlich. Wie können Verfahren von Beginn 
an so gestaltet werden, dass Betroffene in Fami-
lien- und Strafverfahren auf kindgerechte Art und 
Weise begleitet werden? Das Ziel ist, Kinder und 
Jugendliche durch kindgerechtes Informations-
material verständlich zu informieren, auf ihre Be-
dürfnisse zu hören und mit ihnen qualifiziert zu 
kommunizieren. Das Verfahren soll von den Kin-
dern her gestaltet werden. 

An diesem Punkt setzt das Konzept des Child-
hood-Hauses an. Diese Idee kommt ursprüng-
lich aus den USA und wurde in Europa zunächst 
in Skandinavien und dort erstmals in Island reali-
siert. Das Konzept verfolgt das Ziel, Kindern und 
Jugendlichen, die von schweren Straftaten be-
troffen und in ein Strafverfahren eingebunden 
sind, durch eine kindgerechte Umgebung und 
geschulte Fachleute aus Medizin, Polizei, Justiz 
(Staatsanwaltschaft, Ermittlungsgericht, Famili-
engericht), Psychologie und Pädagogik den Weg 
durch das Verfahren zu erleichtern. Grundlage ist 
die UN-Kinderrechtskonvention über die Rechte 
des Kindes auf Unterstützung, Information, Schutz 
und Beteiligung. Es wird angenommen, dass Ver-
nehmungen in einer kinderfreundlichen Umge-
bung durch spezialisiertes und geschultes Perso-
nal die verfahrensimmanenten Belastungen und 
eine weitere Retraumatisierung deutlich reduzie-
ren und im besten Fall verhindern. 
In einem Childhood-Haus werden sowohl polizei-
liche und richterliche (Video-)Vernehmungen als 
auch medizinisch notwendige Untersuchungen 
durchgeführt. Auch die Informationen über das 
weitere Verfahren und mögliche rechtliche Unter-
stützungsmaßnahmen (Rechtsbeistand, psycho-
soziale Prozessbegleitung) werden im Childhood-
Haus durch geschultes Personal erteilt. Die Betrof-
fenen erhalten darüber hinaus alle notwendigen 
Hinweise für beratende und therapeutische Hilfe-
stellungen und werden ggfs. weitervermittelt. Das 
Kind wird mit seinen Bedürfnissen gesehen und 
unter Beachtung der prozessualen Regeln best-
möglich begleitet. Es erhält unabhängig vom 
Strafverfahren eine qualifizierte Unterstützung 
zur Bewältigung von Problemen und Bedürfnis-
sen, die im Zusammenhang mit einem belasten-
den Geschehen entstanden sind.

In Schleswig-Holstein wird in Flensburg das Pilot-
projekt eines Childhood-Hauses auf den Weg 
gebracht. Die OSB wirkt neben dem zukünfti-
gen Träger pro familia Schleswig-Holstein an der 
Konzeption und der Umsetzung des Projekts mit. 

In Flensburg ist durch einen bereits bestehenden 
interdisziplinären Austausch der verschiedenen 
Professionen zum Thema kindgerechte Justiz die 
Grundlage für dieses Projekt gegeben. Darüber 
hinaus führt das Amtsgericht Flensburg bereits 
seit 2016 richterliche Videovernehmungen durch, 
so dass eine weitere wichtige Voraussetzung für 
das Projekt erfüllt ist. Aufgrund dieser Umstände 
wird die Entscheidung für den Standort Flens-
burg auch auf politischer Ebene von den für Jus-
tiz, Inneres und Soziales zuständigen Ministerien 
unterstützt und finanziell gefördert. In mehreren 
Videokonferenzen der OSB mit u. a. der Innenmi-
nisterin, dem Justizminister und dem zuständigen 
Abteilungsleiter des Sozialministeriums wurden 
die Rahmenbedingungen erörtert. 

In Deutschland gibt es bis heute fünf Childhood-
Häuser. Auch die EU-Strategie für die Rechte von 
Opfern (2020 – 2025) setzt sich in der Mitteilung 
u. a. an das Europäische Parlament ausdrücklich 
für die Einrichtung von (dort so genannten) Fa-
milienhäusern ein, um vor allem minderjährige 
Verletzte gezielt und ganzheitlich zu unterstüt-
zen (www.ec.europa.eu/info/sites/default/files/2_
de_act_part1_v1.pdf).

„Das Haus in Flensburg ist ein Modellprojekt in 
Schleswig-Holstein. Wir werden aus den hier ge-
machten Erfahrungen viel lernen und weitere 
Schlüsse für unser Land ziehen“, betonte Justiz-
minister Claus Christian Claussen bei einer Infor-
mationsveranstaltung.

4. Digitaler Fachtag des Kinderschutzbundes 
Schleswig-Holstein

Im Juni 2021 fand zum Thema „Sexualisierte Ge-
walt gegen Kinder und Jugendliche, gelingen-
de Ansätze für Prävention und Intervention“ ein 
Fachtag des Kinderschutzbundes Schleswig-Hol-
stein statt. Die OSB wirkte an dem abschließen-
den Praxis dialog mit. 

„Kinderschutz: Flensburg wird Modellprojekt“,  
Schleswig-Holsteinische Landeszeitung 
v. 24.08.2021, Seite 4 

http://www.ec.europa.eu/info/sites/default/files/2_de_act_part1_v1.pdf
http://www.ec.europa.eu/info/sites/default/files/2_de_act_part1_v1.pdf
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1. Nationaler Rat gegen sexuelle Gewalt 
an Kindern – Kindgerechte Justiz

Am 2. Dezember 2019 wurde durch den UBSKM 
und das Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend der „Nationale Rat gegen 
sexu elle Gewalt an Kindern und Jugendlichen“ 
einberufen. Die OSB wurde eingeladen, an der 
Erarbeitung konkreter Maßnahmen zum Schutz 
von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Ge-
walt und Hilfen zu ihrer Unterstützung mitzuwir-
ken. Die Sitzungen der verschiedenen Arbeits-
gruppen fanden zwischen Oktober / November 
2020 und Juni 2021 in digitalen Formaten statt. 

Die OSB wurde mit der Erstellung eines Praxis-
leitfadens für kindgerechte Kriterien in Strafver-
fahren beauftragt. In interdisziplinär besetzten 
Expertinnen- und Expertenrunden, Fachgesprä-
chen und Workshops mit Kolleginnen und Kol-
legen aus ganz Deutschland wurden die Quali-
tätskriterien für ein kindgerechtes Strafverfahren 
mehrfach erörtert. Dabei wurde die Bedeutung 
einer Vorgehensweise betont, die die Bedürf-
nisse und Belange von Kindern im Fokus hat mit 
dem Ziel, das Verfahren vom Kind her zu gestal-
ten. Dazu bedarf es u. a. einer entsprechenden 
Qualifikation der Justizpersonen, kindgerech-
ten Informationsmaterials, einer kindgerechten 
Umgebung bei Ermittlungsmaßnahmen und der 
konsequenten Anwendung aller möglichen Op-
ferschutzmaßnahmen. 
Die Empfehlungen aus den Arbeitsgruppen des 
Nationalen Rates wurden in einer gemeinsamen 
Verständigung u. a. der Bundesjustizministerin 
und dem UBSKM sowie dem Bundespräsiden-
ten vorgestellt. Die Teilnahme der OSB erfolgte 
digital. 
Dazu heißt es in einer Veröffentlichung:

„Kindgerechte Justiz

Der Nationale Rat hat sich zum Ziel gesetzt, 
die Rahmenbedingungen für betroffenen-
sensible und kindgerechte Verfahren weiter 
zu verbessern: So soll die Qualität der An-
hörung und der Vernehmung von Kindern 
und Jugendlichen befördert werden. Zudem 

werden Maßnahmen für eine gezielte Quali-
fizierung der am Verfahren beteiligten Fach-
kräfte auf den Weg gebracht. Der Zugang 
zum Recht soll für Kinder und Jugendliche 
erleichtert und die übergeordnete interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit für strafrechtliche 
und familiengerichtliche Verfahren gestärkt 
und institutionalisiert werden. Für diese Ziel-
setzung erarbeiten die Mitglieder Praxisleit-
fäden zur Anwendung kindgerechter Krite-
rien für familiengerichtliche und strafrechtli-
che Verfahren. Daneben wird der Nationale 
Rat eine Praxishilfe erarbeiten, die Prozes-
se der Kapazitätsbildung in Jugendschutz-
verfahren durch Kompetenzbündelung und 
Zuständigkeitskonzentration an Gerichten 
und Staatsanwaltschaften unterstützen kann.“  
(www.nationaler-rat.de/themen).

Mit der Veröffentlichung der Praxisleitfäden wird 
im Herbst 2021 gerechnet.

2. Landeskinderschutzkommission

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, 
Familie und Senioren Schleswig-Holstein erarbei-
tet derzeit für die letzten fünf Jahre für die Landes-
regierung einen Kinderschutzbericht. Die OSB ist 

– und war auch schon vor ihrer Ernennung – Mit-
glied der interdisziplinär besetzten Landeskinder-
schutzkommission, die seit September 2019 mit 
der Erstellung des Berichts beauftragt ist. In meh-
reren – bislang digitalen – Sitzungen erörterten 
Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen 
Disziplinen u. a. folgende Themen:

 – Lokale Netzwerke und Kooperation im Kin-
derschutz,

 – Schutzkonzepte in Einrichtungen, speziell in 
solchen mit Menschen mit Behinderungen, 

 – Kinderschutz im ländlichen Raum und 
 – Kinderschutz in Familien- und Strafverfahren 

durch kindgerechte Abläufe am Beispiel des 
Childhood-Hauses. 

Am 4. August 2021 wurde im Rahmen dieser Ar-
beit ein digitaler Fachtag durch das Sozialminis-
terium und die Fachhochschule Kiel durchgeführt, 

Ⅶ Mitarbeit in Gremien
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bei dem die OSB gemeinsam mit einem Vorsit-
zenden Richter des Landgerichts Itzehoe eine 
Arbeitsgruppe zum Thema „kindgerechte Justiz“ 
leitete. 

3. Arbeitsgruppe 35 „Umsetzung der 
Istanbul-Konvention“, UAG 2 „Justiz“

Die sog. Istanbul-Konvention wurde für die Bun-
desrepublik Deutschland durch Gesetz vom 
17. Juli 2017 (BGBl. Ⅱ S. 1026) ratifiziert und trat ge-
mäß Bekanntmachung vom 5. April 2018 (BGBl. Ⅱ 
S. 142) am 1. Februar 2018 in Kraft. Auch Schles-
wig-Holstein erhielt den Auftrag zu überprüfen, 
inwieweit im Bereich der Rechtspflege Gelegen-
heit und Notwendigkeit besteht, den Schutz und 
die verfahrensrechtliche Stellung gewaltbetroffe-
ner Frauen in Familien- und Strafverfahren zu ver-
bessern. Dazu wurde eine Arbeitsgruppe beim 
Landespräventionsrat eingesetzt, der u. a. die 
OSB angehörte.

4. Landeskonferenz Psychosoziale Notfall-
versorgung (PSNV)

Die OSB ist qua Amt Mitglied in der Landeskonfe-
renz der Psychosozialen Notfallversorgung, in der 
alle Institutionen, die mit Katastrophenschutz be-
fasst sind, einmal jährlich anstehende Themen er-
örtern. Im Jahr 2020 wurde die Konferenz digital 
veranstaltet und beschäftigte sich u. a. ausführlich 
mit der PSNV unter Corona-Bedingungen.

5. Steuerungsgruppe Restorative Justice (RJ)

Die OSB ist seit Juli 2020 Mitglied der Steue-
rungsgruppe Restorative Justice, die im Referat Ⅱ 
24 des MJEV angesiedelt ist. Ziel der Steuerungs-
gruppe ist die Fortentwicklung des Kerngedan-
kens der RJ auch unter Berücksichtigung inter-
nationaler Projekte und Ansätze und die Steige-
rung der Fälle des Täter-Opfer-Ausgleichs in der 
juristischen Praxis.

6. Beirat im Forschungsprojekt „Referenz-
personen für schulisches Handeln“

Die OSB ist Mitglied im Beirat des vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung geför-
derten Projekts „Referenzpersonen für schuli-
sches Handeln im Kontext sexuellen Kindesmiss-

brauchs“ der EUROPA-Universität Flensburg. Ziel 
des Projekts ist es, Lehrkräfte im Rahmen einer 
studiumsbegleitenden Ausbildung zu befähigen, 
Situationen in der Schule im Zusammenhang mit 
sexuellem Missbrauch professionell und unter-
stützend begegnen zu können.
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Wie schon zuvor ausgeführt, wurden die in dem 
Bericht der Zentralen Anlaufstelle aufgeführten 
Treffen mit Netzwerkpartnerinnen und Netzwerk-
partnern sowie Schulungen in der Regel gemein-
sam wahrgenommen. 

Hinsichtlich der Durchsetzung von Entschädi-
gungsansprüchen auf Landesebene besteht eine 
Arbeitsgruppe unter Leitung der Bürgerbeauf-
tragten und unter Beteiligung u. a. des Landesam-
tes für soziale Dienste und der OSB, um die Ab-
läufe bei Geltendmachung von Entschädigungs-
ansprüchen noch opfersensibler zu gestalten. 

Besonders erwähnenswert sind die Zusammen-
künfte mit dem Landespolizeiamt sowie der 
PSNV mit dem Ziel, für den Fall eines Terroran-
griffs bzw. einer auf einer Straftat beruhenden 
Großschadenslage abgestimmte Vorgehenswei-
sen zu erarbeiten (näheres dazu unter Ⅱ. 3. Krisen-
konzept im vorangegangenen Bericht der Zent-
ralen Anlaufstelle). Die Teilnahme an einer prak-
tischen Übung ist geplant.
In diesem Zusammenhang waren verschiedene 
Veranstaltungen des Bundesopferbeauftragten 
und seiner Geschäftsstelle zielführend, die sich 
sowohl auf das Thema Umgang mit Betroffenen 
schwerer Straftaten bezogen als auch die Mög-
lichkeit boten, aus den Erfahrungsberichten der 
Kolleginnen und Kollegen mit Terrorfällen wert-
volle Anregungen mitzunehmen. Auch ein Semi-
nar über Risiko-und Krisenkommunikation im Hin-
blick auf Presse-und Öffentlichkeitsarbeit brachte 
wichtige Erkenntnisse. 
Erfahrungsaustausche und Fortbildungen mit 
den Kolleginnen und Kollegen sind somit wesent-
liche Faktoren bei der Arbeit der Zentralen An-
laufstelle und der OSB. Diese werden zukünftig 
weitergeführt, die nächsten Veranstaltungen sind 
insoweit bereits terminiert.
Ein gemeinsames (länderübergreifendes) Thema 
bei zukünftigen Treffen werden die Möglichkeiten 
des Datentransfers zwischen Einsatzkräften und 
Opferschutzstellen sein. 

Ⅷ Teilnahme an Schulungen und Fachgesprächen
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Die Übernahme des Amtes der Opferschutzbe-
auftragten und die Einrichtung einer korrespon-
dierenden Zentralen Anlaufstelle in Zeiten einer 
Pandemie war mit besonderen Herausforderun-
gen verbunden. Dank eines engagierten Teams 
und uneingeschränkt positiver Reaktionen nach 
der Einrichtung bei Behörden, Opferunterstüt-
zungseinrichtungen, kooperationsbereiten Kol-
leginnen und Kollegen in den anderen Bundes-
ländern und nicht zuletzt der dankbaren Rück-
meldungen der Ratsuchenden konnte im Zeit-
raum des Aufbaus eine sehr gute Einbindung in 
die Opferhilfelandschaft in Schleswig-Holstein 
und bundesweit gelingen. Die OSB konnte da-
bei aufgrund ihrer vorherigen Tätigkeit bei der 
Staatsanwaltschaft mit Schwerpunkt Opferschutz 
auf zahlreiche Kontakte und Netzwerke zurück-
greifen. Die regelmäßigen, z. T. digitalen Treffen 
im Team und eine fortlaufende Agenda brachten 
Struktur in die Vorgehensweise. Vielen Ratsuchen-
den konnte weitergeholfen werden, viel Zeit wur-
de in die Netzwerkarbeit und die Erstellung des 
Krisenkonzeptes gesteckt. Die Unterstützung des 
MJEV war zu jedem Zeitpunkt gegeben. Nach-
dem die Rahmenbedingungen erarbeitet und 
die Kontakte hergestellt wurden, wird es für die 
OSB zukünftig u. a. um die Intensivierung einiger 
Themenschwerpunkte gehen, wie z. B. die Voraus-
setzungen der Verfolgung rechtsextremistischer 
Straftaten und die Verbesserung der Umsetzung 
von Entschädigungsansprüchen.

Zunächst aber steht die Fertigstellung des Krisen-
konzeptes auf der Agenda. Die Festlegung und 
Abstimmung von Abläufen nach einer Großscha-
denslage oder einem Terrorangriff erachten die 
OSB und die Zentrale Anlaufstelle als eine vor-
rangige Aufgabe und haben sich damit intensiv 
beschäftigt. Während Schleswig-Holstein bislang 
von Terroranschlägen verschont geblieben ist, 
waren Kolleginnen und Kollegen in anderen Bun-
desländern bereits in erheblichem Maße in ihrer 
Eigenschaft als Opfer(schutz)beauftragte gefragt. 

Die Inanspruchnahme der Zentralen Anlaufstel-
le ist ausbaufähig. Dazu sollen Besuche bei den 
Polizeidirektionen des Landes durchgeführt wer-
den, um sowohl die Zentrale Anlaufstelle als auch 

die OSB noch mehr bekannt zu machen und nach 
Erwartungen und möglichen Verbesserungen in 
der Zusammenarbeit zu fragen. Außerdem wären 
konkrete Ansprechpersonen für Situationen mit 
Großschadenslagen wünschenswert.

Für das Jahr 2022 ist ferner ein „Opferschutztag“ 
in Aussicht genommen worden (siehe dazu Ⅳ. im 
Tätigkeitsbericht der Zentralen Anlaufstelle). Da-
bei sollen die verschiedenen Angebote des Op-
ferschutzes vorgestellt, aber auch aktuelle Heraus-
forderungen im Opferschutz diskutiert  werden.

Auch bezüglich der Inanspruchnahme der psy-
chosozialen Prozessbegleitung besteht nach Auf-
fassung der OSB durchaus Handlungsbedarf. Sie 
wird noch nicht in dem Maße genutzt, wie es das 
Gesetz erlaubt. Überwiegend wird sie derzeit bei 
Sexualdelikten angeregt und eingesetzt, sie ist 
aber auch bei anderen schweren Straftaten mög-
lich. Zu diesem Thema sollen Maßnahmen zur Op-
timierung überlegt und durchgeführt werden. 
Ebenso wird die konsequente Umsetzung ande-
rer Opferrechte im Blick behalten. 

Schließlich steht zur besseren Abstimmung ins-
besondere in Krisenfällen die Vertiefung der Kon-
takte zu den zentralen Strukturen der Nachbar-
länder auf dem Programm, wie dies bereits mit 
den Kolleginnen und Kollegen in Niedersachsen 
erfolgt ist.

Trotz erschwerter Rahmenbedingungen  wurde 
die Opferschutzlandschaft in Schleswig-Holstein 
um eine weitere, engagiert und interdisziplinär 
agierende Anlaufstelle für ratsuchende Institutio-
nen und Einzelpersonen reicher, die sich gemein-
sam mit der OSB zukünftigen Herausforderungen 
zur Verbesserung des Opferschutzes stellt.

Ⅸ Fazit und Ausblick
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Ⅹ Kurzübersicht über die Tätigkeiten der Opfer-
schutzbeauftragten Juli 2020 bis Juni 2021

Juli 2020 01.07.2020 • Besprechung mit den Mitarbeiterinnen der Zentralen Anlaufstelle für Opfer 
von Straftaten und deren Angehörige des Ministeriums für Justiz, Europa und 
Verbraucherschutz, Kiel

07.07.2020 • Besprechung mit den Mitarbeiterinnen der Zentralen Anlaufstelle, Kiel
30.07.2020 • Besprechung mit den Mitarbeiterinnen der Zentralen Anlaufstelle, Kiel

Aug. 2020 06.08.2020 • Besprechung mit den Mitarbeiterinnen der Zentralen Anlaufstelle, Kiel
20.08.2020 • Regionalveranstaltung des Projektes „Pro.Vi – Protecting Victims’ Rights“, Kurz-

darstellung der Ergebnisse der Tagung „Kindgerechte Justiz“ in Sankelmark 
aus Oktober 2019, Flensburg

21.08.2020 • Besprechung mit den Mitarbeiterinnen der Zentralen Anlaufstelle, Kiel
26.08.2020 • Treffen mit dem Landespolizeiamt, Kiel

Sept. 2020 01.09.2020 • Treffen mit der Landesvorsitzenden des WEISSEN RINGs, Kiel
• Treffen mit der Fortbildungsreferentin des Schleswig-Holsteinischen Oberlan-

desgerichts zum Thema Fortbildung für den Umgang mit Betroffenen von 
schweren Straftaten, Schleswig

• Telefonat mit der Geschäftsstelle des Bundesopferbeauftragten zu speziellen 
Fragen hinsichtlich des Vorgehens im Krisenfall

08.09.2020 • Teilnahme am „Runden Tisch mit den Opferhilfeorganisationen“ des Ministe-
riums für Justiz, Europa und Verbraucherschutz, Kiel

15.09.2020 • Telefonat mit der Geschäftsstelle des Bundesopferbeauftragten bezüglich ei-
ner möglichen Teilnahme Schleswig-Holsteins an einem gemeinsamen Bund-
Länder-Beratungstelefon für den Krisenfall

16.09.2020 • Besprechung mit den Mitarbeiterinnen der Zentralen Anlaufstelle, Kiel
• Gespräch mit dem Leiter der Polizeiabteilung des Innenministeriums, den 

Leitern des Landespolizeiamtes und des Landeskriminalamtes Schleswig- 
Holstein zum Thema Benennung von Opferschutzbeauftragten im Bereich 
der Polizei und Verankerung des Themas Opferschutz in der polizeilichen 
Aus- und Weiterbildung, Kiel

• Teilnahme an der Sitzung der Steuerungsgruppe „Restorative Justice“ und 
Aufnahme als ständiges Mitglied, Kiel

22.09.2020 • Erstellung einer Projektskizze für das Innenministerium zum Thema Opfer-
schutzbeauftragte in der Polizei in Schleswig-Holstein und Erweiterung der 
polizeilichen Aus-und Fortbildung

23.09.2020 • Treffen mit dem Niedersächsischen Landesbeauftragten für Opferschutz und 
dessen Geschäftsstelle, Hannover

28.09.2020 • Besprechung mit den Mitarbeiterinnen der Zentralen Anlaufstelle, Kiel

Ab Sept. 2020 • Organisation eines digitalen Kompaktseminars „Psychosoziale Prozessbeglei-
tung Schleswig-Holstein“ von Dezember 2020 bis April 2021 gemeinsam mit 
Referat Ⅱ 24 des Ministeriums für Justiz, Europa und Verbraucherschutz (u. a. 
Kontaktaufnahme zu Referentinnen und Referenten, Übernahme der Tagungs-
leitung und Referat zum Thema „Polizei, Staatsanwaltschaft“)
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Okt. 2020 07.10.2020 • Telefonkonferenz mit dem Bundesopferbeauftragten und Mitarbeiterinnen 
seiner Geschäftsstelle

08.10.2020 • Erfahrungsaustausch „Best Practice Opferschutz“ des Bundes und der Länder,  
digital

12.10.2020 • Telefonkonferenz des Nationalen Rates gegen sexuelle Gewalt an Kindern 
und Jugendlichen mit dem Deutschen Kinderhilfswerk, dem Unabhängigen 
Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs und dem Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum Fachtag des Na-
tionales Rates am 06.11.2020

14.10.2020 • Besprechung mit den Mitarbeiterinnen der Zentralen Anlaufstelle, Kiel
15.10.2020 • Besprechung mit den Mitarbeiterinnen der Zentralen Anlaufstelle, Kiel
21.10.2020 • Interview zur Masterarbeit „Anlassbedingte Koordinierungsstelle Psychoso-

ziale Notfallversorgung“
23.10.2020 • Vortrag (englisch) bei der „Final Conference“ des Projektes „Pro.Vi – Protect-

ing Victims’ Rights“, digital
26.10.2020 • Besprechung mit den Mitarbeiterinnen der Zentralen Anlaufstelle, Kiel

• Besprechung mit Referat Ⅱ 24 des Ministeriums für Justiz, Europa und Verbrau-
cherschutz zum Kompaktseminar „Psychosoziale Prozessbegleitung Schles-
wig-Holstein 2020“, Kiel

• Abschlussveranstaltung (Expertinnen- und Expertengremium) des Projektes 
„Pro.Vi – Protecting Victims’ Rights, Kiel

27.10.2020 • Treffen mit der Unfallkasse Nord und Besprechung mit den Mitarbeiterinnen 
der Zentralen Anlaufstelle, Kiel

28.10.2020 • Videokonferenz zum Fachtag des Nationalen Rates gegen sexuelle Gewalt 
an Kindern und Jugendlichen am 06.11.2020 mit dem Deutschen Kinderhilfs-
werk und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

29.10.2020 • Telefoninterview mit der Stadt Flensburg zum Thema „Ehrenamt im Rechts-
wesen“

• Organisation einer Fortbildung für die Mitarbeiterinnen der Zentralen Anlauf-
stelle und die Opferschutzbeauftragte zum Thema: „Umgang mit Betroffenen 
schwerer Straftaten“

Ab Okt. 2020 • Beitrag zum „Handbuch für psychosoziale Prozessbegleiterinnen“ des Vereins 
Recht Würde Helfen

Nov. 2020 05.11.2020 • Testlauf Videokonferenz zum Fachtag des Nationalen Rates gegen sexuelle 
Gewalt an Kindern und Jugendlichen am 06.11.2020 mit dem Deutschen Kin-
derhilfswerk und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend

06.11.2020 • Fachtag des Nationalen Rates gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugend-
lichen, Leitung des Workshops „Kindgerechte Standards im Strafverfahren“, 
digital

12.11.2020 • Besprechung mit den Mitarbeiterinnen der Zentralen Anlaufstelle, Kiel
• Konferenz mit Referat Ⅱ 24 des Ministeriums für Justiz, Europa und Verbrau-

cherschutz und einer Vertreterin der psychosozialen Prozessbegleiterinnen 
und Prozessbegleiter zwecks Planung der Weiterbildung „Psychosoziale Pro-
zessbegleitung Schleswig-Holstein 2020“, digital

16.11.2020 • Schulung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz zum 
Thema Entschädigungsquellen, digital

• Schulung „Überblick über Krisenmanagement, Notfallpsychologie und Psy-
chotraumatologie“ des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucher-
schutz, digital

18.11.2020 • Treffen mit dem Landespolizeiamt und der Psychosozialen Notfallversorgung, 
Kiel
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Nov. 2020 20.11.2020 • 1. Sitzung der Landeskinderschutzkommission Schleswig-Holstein zur Vorbe-
reitung des 3. Landeskinderschutzberichts an die Landesregierung, digital

23.11.2020 • Fachaustausch zwischen der Koordinierungsstelle Nachsorge, Opfer- und An-
gehörigenhilfe (NOAH) und den Ansprechstellen für Opferschutz nach kom-
plexen Schadenslagen in den Ländern, digital

24.11.2020 • Fachgespräch des Bundes und der Länder zum Thema „Einrichtung von zen-
tralen Strukturen zum Opferschutz“, Vortrag zur „Landesstiftung Opferschutz“ 
Schleswig-Holstein, digital

26.11.2020 • Teilnahme an der Landestagung Psychosoziale Notfallversorgung, digital

Dez. 2020 02.12.2020 • Konferenz mit Referat Ⅱ 24 des Ministeriums für Justiz, Europa und Verbrau-
cherschutz und einer Vertreterin der psychosozialen Prozessbegleiterinnen 
und Prozessbegleiter zwecks Vorbereitung der Weiterbildung „Psychosoziale 
Prozessbegleitung Schleswig-Holstein 2020“, digital

07.12.2020 • Konferenz mit Referat Ⅱ 24 des Ministeriums für Justiz, Europa und Verbrau-
cherschutz und einer Vertreterin der psychosozialen Prozessbegleiterinnen 
und Prozessbegleiter zwecks Vorbereitung der Weiterbildung „Psychosoziale 
Prozessbegleitung Schleswig-Holstein 2020“, digital

09.12.2020 • Anschreiben an den Beauftragten für jüdisches Leben und gegen Antisemitis-
mus zwecks Terminabstimmung für einen gemeinsamen Austausch

10.12.– 14.12.2020 • Weiterbildung „Psychosoziale Prozessbegleitung“, Team „Tagungsleitung“, Kiel
16.12.2020 • Konferenz mit dem Zentrum für Betroffene rechter Angriffe (ZEBRA e. V.),  

digital
• Telefonat mit einer Mitarbeiterin der Bundespolizei zum Thema Fortbildung 

für zukünftige Opferschutzbeauftragte bei der Bundespolizei
18.12.2020 • Konferenz mit dem Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und 

Gleichstellung und dem Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz 
zum Thema Childhood Projekt, digital

Jan. 2021 05.01.2021 • Konferenz mit Referat Ⅱ 24 des Ministeriums für Justiz, Europa und Verbrau-
cherschutz und einer Vertreterin der psychosozialen Prozessbegleiterinnen 
und Prozessbegleiter zwecks Vorbereitung der Weiterbildung „Psychosoziale 
Prozessbegleitung Schleswig-Holstein 2020“, digital

• Besprechung mit pro familia zum Childhood-Haus-Projekt, Flensburg
10.01.2021 • Besprechung mit dem Verein Recht Würde Helfen über den Beitrag der Op-

ferschutzbeauftragten im Handbuch für Prozessbegleitungen „Begriffsbestim-
mungen: Materielles Strafrecht“

14.01.2021 • Besprechung mit den Mitarbeiterinnen der Zentralen Anlaufstelle, digital
18.01.2021 • Telefoninterview zum Projekt „I.N.T.I.T. – Integrated Trauma Informed Therapy 

for Child Victims of Violence“
• Konferenz mit Referat Ⅱ 24 des Ministeriums für Justiz, Europa und Verbrau-

cherschutz und einer Vertreterin der psychosozialen Prozessbegleiterinnen 
und Prozessbegleiter zwecks Vorbereitung der Weiterbildung „Psychosoziale 
Prozessbegleitung Schleswig-Holstein 2020“, digital

20.01.2021 • Teilnahme an der Unterarbeitsgruppe 2 „Justiz“ der Arbeitsgruppe 35 des Lan-
despräventionsrates zur Umsetzung der Istanbul-Konvention, digital

21.01.2021 • Teilnahme an der Sprechstunde zur Weiterbildung „Psychosoziale Prozessbe-
gleitung Schleswig-Holstein 2020“, digital

22.01.2021 • Anschreiben an die Präsidentin des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesge-
richts zwecks Bitte um Unterstützung zur Umsetzung des § 58a StPO im Lande

25.01.2021 • Besprechung mit Referat Ⅱ 24 des Ministeriums für Justiz, Europa und Verbrau-
cherschutz und einer Vertreterin der psychosozialen Prozessbegleiterinnen 
und Prozessbegleiter zwecks Vorbereitung der Weiterbildung „Psychosoziale 
Prozessbegleitung Schleswig-Holstein 2020“, digital
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Jan. 2021 27.01.2021 • Proaktive Kontaktaufnahme – telefonisch und schriftlich – zu einem Betroffenen
• Interview NDR, „Schleswig-Holstein-Schnack“, Flensburg (www.ndr.de/welle-

nord/Schleswig-Holstein-Schnack-Ulrike-Stahlmann-Liebelt,shschnack262.html)
29.01.2021 • Vertiefungsmodul zur Weiterbildung „Psychosoziale Prozessbegleitung 

Schleswig- Holstein 2020“, digital

Feb. 2021 02.02.2021 • Besprechung mit der Psychosozialen Notfallversorgung zur anlassbezogenen 
Koordinierungsstelle, Flensburg

04.02.2021 • Besprechung mit den Mitarbeiterinnen der Zentralen Anlaufstelle, digital
10.02.2021 • Telefoninterview mit dem Deutschen Institut für Menschenrechte im Rahmen 

des Projekts „Rassismus, Antisemitismus, Rechtsextremismus – Stärkung von 
Strafverfolgung & Opferschutz“

11.02.2021 • Konferenz mit dem Hamburgischen Opferbeauftragten und dem Niedersäch-
sischen Opferschutzbeauftragten sowie deren Geschäftsstellen und dem Op-
ferbeauftragten aus Bremen, digital

12.02.2021 • Teilnahme an der Konferenz der Unterarbeitsgruppe 1 „Hilfe und Schutz“ der 
Arbeitsgruppe 35 des Landespräventionsrates zur Umsetzung der Istanbul-
Konvention, digital

15.02.2021 • Vorerörterung des Projekts Childhood-Haus Flensburg mit den Behördenlei-
tungen des Land- und Amtsgerichts Flensburg, der Staatsanwaltschaft Flens-
burg und der Polizei in Flensburg, digital

16.02.2021 • Vortrag „8 Monate Opferschutzbeauftragte Schleswig-Holstein – eine Zwi-
schenbilanz“ Rotary Club Nordertor, Flensburg

17.02.2021 • Telefonische Vorerörterung bzgl. eines Workshops in der Landespolizei mit 
dem zuständigen Referenten aus dem Innenministerium zur Festlegung von 
Aufgaben einer/eines noch zu benennenden Opferschutzbeauftragten

22.02.2021 • Konferenz mit Referat Ⅱ 24 des Ministeriums für Justiz, Europa und Verbrau-
cherschutz und einer Vertreterin der psychosozialen Prozessbegleiterinnen 
und Prozessbegleiter zwecks Vorbereitung der Weiterbildung „Psychosoziale 
Prozessbegleitung Schleswig-Holstein 2020“, digital

24.02.2021 • Besprechung mit den Mitarbeiterinnen der Zentralen Anlaufstelle, digital
• Organisation einer Fortbildung zum Thema „Umgang mit Betroffenen von 

schweren Straftaten“ für die Mitarbeiterinnen der Zentralen Anlaufstelle und 
die Opferschutzbeauftragte

25.02.2021 • Vorstellung der Childhood Idee in der Steuerungsgruppe der Landeskinder-
schutzkommission, digital

März 2021 03.03.2021 • Konferenz des Nationalen Rates gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Ju-
gendlichen zur Vorbereitung des Workshops „Kinderrechtsbasierte Standards 
im Strafverfahren“ am 12.03.2021, digital

04.03.2021 • Erörterung mit dem Landeskriminalamt bzgl. des Informationsblattes für Ge-
schädigte

• Konferenz mit Referat Ⅱ 24 des Ministeriums für Justiz, Europa und Verbrau-
cherschutz und einer Vertreterin der psychosozialen Prozessbegleiterinnen 
und Prozessbegleiter zwecks Vorbereitung der Weiterbildung „Psychosoziale 
Prozessbegleitung Schleswig-Holstein 2020“, digital

10.03.2021 • Teilnahme an der Unterarbeitsgruppe 2 „Justiz“ der Arbeitsgruppe 35 des Lan-
despräventionsrates zur Umsetzung der Istanbul-Konvention, digital

11.03.2021 • Besprechung mit den Mitarbeiterinnen der Zentralen Anlaufstelle, digital
12.03.2021 • Leitung des Workshops „Kinderrechtsbasierte Standards im Strafverfahren“ 

des Nationalen Rates gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen, 
digital

18.03.2021 • Vertiefungsmodul zur Weiterbildung „Psychosoziale Prozessbegleitung 
Schleswig- Holstein 2020“, digital

https://www.ndr.de/wellenord/Schleswig-Holstein-Schnack-Ulrike-Stahlmann-Liebelt,shschnack262.html
https://www.ndr.de/wellenord/Schleswig-Holstein-Schnack-Ulrike-Stahlmann-Liebelt,shschnack262.html
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März 2021 22.03.2021 • Konferenz mit der Bürgerbeauftragten für soziale Angelegenheiten des Lan-
des Schleswig-Holstein, digital

24.03.2021 • Schulung zum Thema „Kommunikation und Umgang mit Opfern von Strafta-
ten und deren Angehörigen“, digital

26.03.2021 • Vertiefungsmodul zur Weiterbildung „Psychosoziale Prozessbegleitung 
Schleswig- Holstein 2020“, digital

27.03.2021 • Vertiefungsmodul zur Weiterbildung „Psychosoziale Prozessbegleitung 
Schleswig- Holstein 2020“, digital

30.03.2021 • Konferenz mit dem Justizminister, dem Justizstaatssekretär und der Innenmi-
nisterin zur Childhood Foundation, digital

April 2021 12.04.2021 • Telefonkonferenz des Nationalen Rates gegen sexuelle Gewalt an Kindern und 
Jugendlichen mit dem Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs und dem Deutschen Kinderhilfswerk zum Thema „Kind-
gerechte Standards im Strafverfahren“

14.04.2021 • Internationales Symposium „Umgang mit Terroropfern grenzüberschreitend“,  
digital

20.04.2021 • Besprechung mit den Mitarbeiterinnen der Zentralen Anlaufstelle, digital
23.04.2021 • Teilnahme an der Unterarbeitsgruppe 2 „Justiz“ der Arbeitsgruppe 35 des Lan-

despräventionsrates zur Umsetzung der Istanbul Konvention, digital
28.04.2021 • Teilnahme am „Runden Tisch mit den Opferhilfeorganisationen“ des Ministe-

riums für Justiz, Europa und Verbraucherschutz, digital
29.04.2021 • Videokonferenz des Nationalen Rates gegen sexuelle Gewalt an Kindern und 

Jugendlichen zum Thema „Praxisleitfaden Kindgerechte Standards“

Mai 2021 05.05.2021 • Konferenz mit dem Landespolizeiamt und der Psychosozialen Notfallversor-
gung, digital

06.05.2021 • Fokusgespräch im Rahmen des Projektes „I.N.T.I.T. – Integrated Trauma Infor-
med Therapy for Child Victims of Violence“ zum Thema Traumaansatz im Op-
ferschutz, digital

17.05.2021 • 2. Sitzung der Landeskinderschutzkommission, digital
19.05.2021 • Besichtigung des Childhood-Hauses Flensburg mit einer Vertreterin des Mi-

nisteriums für Justiz, Europa und Verbraucherschutz und dem Vizepräsiden-
ten des Landgerichts Flensburg, Flensburg

20.05.2021 • Testmeeting für den Erfahrungsaustausch „Best Practice Opferschutz“ am 
26.05.2021, digital

21.05.2021 • Vorbereitung des Fachtages „Prävention und Intervention bei sexualisierter 
Gewalt“ am 01.06.2021 des Deutschen Kinderschutzbundes, digital

26.05.2021 • Erfahrungsaustausch „Best Practice Opferschutz“ des Bundes und der Länder,  
digital

27.05.2021 • Besprechung mit den Mitarbeiterinnen der Zentralen Anlaufstelle, digital

Juni 2021 01.06.2021 • Teilnahme am Fachtag „Prävention und Intervention bei sexualisierter Gewalt“ 
des Deutschen Kinderschutzbundes und Praxisdialog, digital

02.06.2021 • Gespräch zum Sachstand Childhood-Haus in Flensburg mit einer Vertreterin 
des Ministeriums für Justiz, Europa und Verbraucherschutz, der Staatsanwalt-
schaft Flensburg, der Generalstaatsanwaltschaft Schleswig, dem Amtsgericht 
und dem Landgericht Flensburg und dem Träger pro familia, digital

07.06.2021 • Treffen mit dem Chefarzt der Kinderklinik Flensburg, einer Vertreterin des Mi-
nisteriums für Justiz, Europa und Verbraucherschutz und einer Staatsanwältin 
des Landgerichts Flensburg zum Thema Childhood-Haus, Flensburg

08.06.2021 • Telefonkonferenz des Nationalen Rates gegen sexuelle Gewalt an Kindern und 
Jugendlichen zum Thema „Praxisleitfaden Kindgerechte Standards“

09.06.2021 • Fachgespräch des Bundes und der Länder zum Thema „Einrichtung von zen-
tralen Strukturen zum Opferschutz“, digital
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Juni 2021 10.06.2021 • Teilnahme an der Unterarbeitsgruppe 2 „Justiz“ der Arbeitsgruppe 35 des Lan-
despräventionsrates zur Umsetzung der Istanbul-Konvention, digital

• 1. Sitzung der Arbeitsgruppe „Justiz Childhood-Haus Flensburg“ mit dem 
Amtsgericht, dem Landgericht und der Staatsanwaltschaft Flensburg, Flens-
burg

16.06.2021 • Workshop Risiko- und Krisenkommunikation des Bundesbeauftragten für die 
Anliegen von Opfern und Hinterbliebenen von terroristischen Straftaten im 
Inland und der Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivil-
schutz (AKNZ), digital

21.06.2021 • Besprechung mit den Mitarbeiterinnen der Zentralen Anlaufstelle, Kiel
29.06.2021 • Sitzung des Nationalen Rates gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugend-

lichen zur gemeinsamen Verständigung mit der Bundesjustizministerin, digital
30.06.2021 • Teilnahme am Gespräch des Bundespräsidenten mit dem Nationalen Rat ge-

gen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen, digital

Stellungnahmen und Anhörung der Opferschutzbeauftragten zu Gesetzesvorhaben

 – Schriftliche Stellungnahme zum „Reformpaket zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kin-
der“ der Bundesregierung

 – Schriftliche Stellungnahme zum „Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt 
gegen Kinder“, Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz

 – Schriftliche Stellungnahme zum „Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt 
gegen Kinder“, Gesetzentwurf der Bundesregierung

 – Schriftliche Stellungnahme zum „Entwurf eines Gesetzes zur ambulanten Resozialisierung und 
zum Opferschutz in Schleswig-Holstein (ResOG SH)“ der Landesregierung

 – Schriftliche Stellungnahme zum Gesetzesantrag der Freien und Hansestadt Hamburg zum „Ent-
wurf eines … Gesetzes zur Änderung der Strafprozessordnung“ 

 – Mündliche Stellungnahme im Innen- und Rechtsausschuss zum „Entwurf eines Gesetzes zur am-
bulanten Resozialisierung und zum Opferschutz in Schleswig-Holstein (ResOG SH)“
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